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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

En 2008, le Conseil fédéral a décidé d’élaborer un nouveau rapport sur la politique de
sécurité. Il devait être présenté au milieu de l’année sous revue mais n’a finalement pu
être publié qu’au mois d’avril 2010. Son élaboration a débuté au printemps 2009 par
une large consultation de 45 partis, organisations et experts suisses et étrangers ainsi
que de la population suisse. Elle a suscité de nombreux débats médiatiques et
politiques. Divers objets parlementaires dépendaient des réponses qu’il devait donner.
De la sorte, plusieurs discussions ont été reportées à sa publication. En automne, des
oppositions se sont révélées au sein du Conseil fédéral, notamment entre le chef du
DDPS et la cheffe du DFAE sur les engagements armés à l’étranger. Parallèlement, suite
à l’affaire des fuites concernant la proposition d’Ueli Maurer de ne pas remplacer les
avions de combat F-5 Tiger, le Conseil fédéral a considéré que le DDPS ne devait pas
élaborer seul le nouveau rapport sur la politique de sécurité comme cela se faisait
auparavant. Le rapport a ainsi été élaboré par un groupe de travail interdépartemental
en consultation avec les conférences des directeurs cantonaux pour l’armée, la police
et la protection civile. Le Conseil fédéral a par la même occasion décidé que le rapport
devait traiter des engagements à l’étranger, de la sécurité nationale intérieur, de la
continuation du développement de l’armée et des questions liées au financement de
cette politique. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 23.10.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

Le rapport sur la politique de sécurité n’a pas suscité l’enthousiasme des partis. L’UDC
a déclaré être agréablement surprise par un rapport consensuel maintenant l’armée de
milice. Toutefois, elle s’est opposée aux engagements à l’étranger. Les autres partis se
sont montrés déçus constatant une absence de vision et le renvoi à une politique de
sécurité dépassée. Ils ont ainsi fortement critiqué le travail d’Ueli Maurer. L’ASIN a
estimé que le rapport contrevient à la neutralité suisse et le GSsA a regretté l’absence
de décision concernant le remplacement des avions de combat. Selon certains
observateurs, Ueli Maurer souhaiterait d’une part dégager des financements pour une
armée de milice classique en excluant l’achat de nouveaux avions de combat, et d’autre
part ne pas être responsable d’un rapport promouvant une conception de l’armée
opposée à celle de son parti.

BERICHT
DATUM: 30.06.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Im Mai 2012 wurde im Ständerat ein Postulat Berberat (sp, NE) überwiesen, welches auf
die bessere Koordination zwischen Rekrutenschule und Hochschulstudium abzielt.
Dies wurde damit begründet, dass nach dem Bologna-System die Semester bereits
Mitte September beginnen und damit eine 21 wöchige Rekrutenschule nicht im Sommer
absolviert werden kann, ohne dass ein Studienbeginn oder dessen Fortsetzung dadurch
tangiert wird. Früher war das mit der kürzeren RS-Dauer noch möglich. Um den
Studierenden die Einbusse eines Semesters oder gar eines Studienjahres zu ersparen,
wurde der Bundesrat beauftragt, zusammen mit den Kantonen und den Hochschulen
Lösungen zu suchen, welche den Studenten zugute kommen. Denkbar sei eine
Verkürzung der RS um zwei bis drei Wochen unter gleichzeitiger Verschiebung des
Semesterstartes um einige Wochen. Nach einem unterstützenden Votum durch
Bundesrat Maurer – der Bundesrat führe bereits entsprechende Gespräche – wurde
das Postulat diskussionslos angenommen. Ein genau gleich lautendes Postulat Maire (sp,
NE) (Po. 12.3210) überwies der Nationalrat Mitte Juni. 2

POSTULAT
DATUM: 31.05.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Mitte Jahr gelangte ein seit 2010 hängiges Postulat Bourgeois (fdp, FR) in den
Nationalrat. Der begeisterte Berggänger verlangte vom Bundesrat, einen Bericht über
die Patrouille des Glaciers (PDG) zu verfassen. Darin soll unter anderen Aspekten
beleuchtet werden, wie dieser Anlass das Bild der Schweiz und das Ansehen der Armee
in der Bevölkerung präge und welche Ausgaben für die Organisation des Anlasses
notwendig sind. Des Weiteren soll der Bundesrat skizzieren, welche weiteren
Massnahmen nötig seien, um den Fortbestand des Anlasses langfristig zu sichern. In
seiner Antwort teilte der Bundesrat die positiven Aspekte dieses Sportanlasses, merkte
aber an, dass eine Studie der Universität Lausanne von 2007 die gestellten Fragen
bereits aufgegriffen und positiv beantwortet habe. Der während der Diskussion

POSTULAT
DATUM: 07.06.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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anwesende Bundesrat Maurer gestand dem speziellen Sportanlass zwar Einmaligkeit
und Ausstrahlung zu. Dennoch sei das Postulat aus oben genanntem Grund abzulehnen.
Trotz einiger Gegenstimmen, vorwiegend aus dem links-grünen Lager, wurde das
Postulat allerdings mit 111 gegen 33 Stimmen angenommen. 3

Eine von Bundesrat Maurer ins Leben gerufene Milizkommission hat 2012 erstmals in
einem Bericht eine Übersicht über die Kosten und den Nutzen der Armee dargelegt.
Darin wird aufgezeigt, dass der Nutzen der Armee in ausserordentlichen Lagen ein
Vielfaches der jährlichen Kosten betrage. In normalen Lagen sei der Gegenwert in Form
von Leistungen der Armee und positiven volkswirtschaftlichen Effekten immer noch
beträchtlich. Der Erhalt der Einsatzfähigkeit der Armee zum Schutz von Staat und
Bevölkerung sowie zentralen Werten und Standortfaktoren sei nicht nur mangels ziviler
Alternativen zwingend, sondern in Anbetracht der hoch entwickelten, global vernetzten
Volkswirtschaft auch ökonomisch sinnvoll. Die Milizkommission C VBS ist eine Gruppe
von Miliz-Generalstabsoffizieren, die von Verteidigungsminister Maurer ins Leben
gerufen wurde. Sie analysiert und kommentiert grundsätzliche Fragestellungen und
wichtige Entscheidungsvorlagen der Armee zuhanden des Chef VBS aus
aussenstehender, unabhängiger Sicht. 4

BERICHT
DATUM: 30.08.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im Juni des Berichtsjahres wurden zwei ähnlich lautende Vorstösse aus dem Jahr 2010
im Parlament besprochen. Ein Postulat Malama (fdp, BS) (Po. 10.3570) und eine Motion
Stump (sp, AG) (Mo. 10.3832) sollten den Bundesrat dazu bewegen, das Nebeneinander
von Militärdienst und ziviler Ausbildung besser zu koordinieren. Beide Begehren
problematisieren die der Bologna Reform geschuldete Verschiebung der
Semesterdaten: Maturanden könnten keine vollständige RS zwischen Schulabschluss
und Studienbeginn mehr absolvieren. Die resultierende Situation sei für alle Beteiligten,
Armee und Wirtschaft, aber insbesondere für die betroffenen Stellungspflichtigen
unbefriedigend. Malama fordert deswegen bessere Beratungsangebote und Stump
verlangt eine bessere Koordination. Der Bundesrat anerkannte die Problematik, sah
aber durch das bestehende Angebot mit drei RS-Starts pro Jahr die zivilen Bedürfnisse
als erfüllt an. Einen akuten Handlungsbedarf erkannte die Regierung nicht. Dennoch
werde sie die Anliegen im Zuge der Weiterentwicklung der Armee berücksichtigen. In
der Sommersession wurde das Postulat Malama diskussionslos mit 115 zu 40 Stimmen
angenommen. Gleichentags wurde über die Motion Stump befunden, die von Chantal
Galladé (sp, ZH) übernommen worden war. Die Zürcher Sozialdemokratin unterstrich
die Wichtigkeit der Koordination der Ausbildungen. Man dürfe den künftigen Studenten
nicht zumuten, ein Zwischenjahr einlegen zu müssen. Bundesrat Maurer anerkannte in
seinem Votum die Anliegen, verwies aber auf das bereits früher überwiesene Postulat
Berberat. Der Bundesrat sei bereits mit der Lösungssuche beauftragt und deswegen sei
dieser Vorstoss abzulehnen. Entgegen dieser Aufforderung wurde die Motion
angenommen (82 zu 71 Stimmen). Im September kam das Geschäft in den Ständerat,
dessen SiK sich kritisch dazu geäussert hatte: Erstens liege es nicht in der Kompetenz
des Bundes, Vorschriften über den Semesterbeginn zu erlassen und zweitens reiche die
Zeit zwischen Schulabschluss und Mitte September ohnehin nicht, um eine vollständige
Rekrutenschule durchzuführen. Auch Bundesrat Maurer setzte sich erneut gegen die
Motion ein und betonte, dass es einen Dialog zwischen Bund und Hochschulen brauche
und nicht einseitige Forderungen an die Armee. Der Ständerat folgte der Kommission
und dem Bundesrat und lehnte die Motion ab. 5

POSTULAT
DATUM: 19.09.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im Frühjahr wurde im Ständerat eine Motion Kuprecht (svp, SZ) eingereicht, welche die
militärische Motorfahrerausbildung betrifft. Diese soll so angepasst werden, dass sie
lückenlos für den zivilen Gebrauch verwendbar wird. Der militärische
Lastwagenführerausweis reichte seit Inkrafttreten der revidierten
Chauffeurzulassungsverordnung (CZV) Anfang September 2009 nicht mehr aus, um für
zivile Unternehmen als Berufschauffeur tätig zu sein, da fortan neben der Fahrerlaubnis
auch ein Fähigkeitsnachweis erbracht werden musste. Der Motionär sah in der
Erweiterung der militärischen Fahrerausbildung eine Chance, den Bedarf an
Berufschauffeuren zu decken, was auch der Wirtschaft zugute kommen würde. Der
Fähigkeitsausweis sollte als Abschluss der militärischen Fahrerausbildung während der
Rekrutenschule erworben werden. In diesem Punkt sah der Bundesrat Schwierigkeiten:
Die Zeit während der RS sei einerseits zu knapp und andererseits koste der Fahrausweis
pro Rekrut rund CHF 1'000, was in der Summe CHF 1 Mio. übersteigen würde. Entgegen
dem ablehnenden Votum von Bundesrat Maurer wurde die Motion im Rat deutlich

MOTION
DATUM: 06.12.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

01.01.65 - 01.01.21 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



angenommen. Die SiK des Nationalrates empfahl die Motion in der Folge ebenfalls zur
Annahme. Dabei wurden vor allem die Synergien hervorgehoben, welche durch den
Vorstoss genutzt werden können. Viel genanntes Argument war die Validierung
militärischer Ausbildungen im Zivilleben. In der Schlussabstimmung wurde die Motion
schliesslich auch im Nationalrat mit 105 zu 42 Stimmen angenommen. 6

In der Frühjahrssession hatte sich der Nationalrat mit der Vorlage zu befassen. Ohne
Gegenstimme hatte die SiK beantragt, dem Entwurf des Bundesrates zuzustimmen. Die
für die Periode 2016-2019 beantragten Mittel über CHF 15.4 Mio bedeuten jedoch eine
Reduktion von CHF 2 Mio. pro Jahr gegenüber früheren Phasen.
Kommissionssprecherin Galladé (sp, ZH) merkte an, dass damit die Erfüllung der
wesentlichen Aufgaben sichergestellt werden könne. Bedenken äusserte sie namens der
SiK jedoch hinsichtlich der Einsparungen im Bereich der Cyberthematik, die aufgrund
der Sparmassnahmen im Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspaket auch auf
diesen Rahmenkredit angewendet wurden. Verteidigungsminister Maurer brauchte
nicht mehr stark für die Annahme des Kredits zu werben. Die Sorgen um eine
Vernachlässigung im Bereich Cyberwar / Cyber Defense nahm er zur Kenntnis,
bemerkte jedoch, dass entsprechende Anstrengungen im Gefäss einer Cyber-Strategie
unternommen werden. Das Ratsplenum beschloss Annahme des Kredits zur
Weiterführung der Unterstützung des Center for Security Studies und Lösung der
Ausgabenbremse jeweils einstimmig. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Der Kredit zur Weiterführung der Unterstützung des Center for Security Studies an der
ETH Zürich war auch im Ständerat unbestritten. Hans Hess (fdp, OW) lancierte die
Behandlung mit dem einstimmigen Antrag der SiK, dem Geschäft zuzustimmen. Ohne
lange Debatte und nach einem nur kurzen Votum des Bundesrates Maurer wurde der
Kredit auch in der Ständekammer einstimmig genehmigt. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Militäreinsätze

En février, répondant à une demande de l’ONU, Ueli Maurer a proposé au Conseil
fédéral un appui militaire à la mission de l’ONU et de l’Union africaine au Darfour
(UNAMID). Le gouvernement a décidé d’engager jusqu’à 4 observateurs non-armés dans
des fonctions d’Etat-major au quartier général de l’UNAMID. 9

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 12.02.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

Im Juni wurde im Ständerat die Botschaft des Bundesrates zu den Armeeeinsätzen
anlässlich der WEF-Jahrestreffen in Davos für die Jahre 2016 bis 2018 behandelt. Wie
in den Jahren zuvor wurde ein Dispositiv von maximal 5000 Armeeangehörigen
beantragt, das jährlich höchstens CHF 3 Mio. kosten darf. Die Behandlung des
Geschäfts war reine Formsache und nach nur zwei Wortmeldungen wurde die Vorlage
genehmigt. Kommissionssprecher Baumann (cvp, UR) brachte die Eckwerte nochmals
auf den Punkt und bekräftigte die Unterstützung der SiK-SR, die ihrerseits einstimmig
den Antrag auf Annahme stellte. Verteidigungsminister Maurer brauchte schliesslich
keine grossen Ausführungen mehr zu machen. Er beliess es dabei, die
ausserordentliche Rolle des WEF für die Schweiz anzusprechen und auf die bisherigen
WEF-Einsätze der Armee zu verweisen, die allesamt zufriedenstellend erbracht worden
seien. Die kleine Kammer überwies das Geschäft stillschweigend an den Nationalrat. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Militärorganisation

A la fin du mois de février, le Conseil fédéral a nommé le divisionnaire André
Blattmann à la tête de l’armée sur proposition du chef du DDPS, Ueli Maurer. Ce
titulaire d’un MBA de 52 ans originaire de Hinwil (ZH) assurait l’intérim au poste de chef
de l'armée depuis le départ de Roland Nef (voir ici). Il a ainsi été promu au grade de
commandant de corps. Cette nomination a été jugée surprenante par divers
commentateurs car elle s’est faite aux dépens du divisionnaire Hans-Ulrich Solenthaler
(62 ans) dont la conception de l’armée se rapprochait fortement de la vision
conservatrice du chef du DDPS et de l'UDC. 11

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 25.02.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

En août, Ueli Maurer a présenté sa vision des réformes à mener dans l’armée. Il a dit
vouloir réduire les effectifs à 80'000 hommes contre les 120'000 du moment. Cette
annonce pouvait paraître surprenante car sa propre vision et celle de son parti poussait
plutôt à une augmentation du nombre de militaire au sein d’une armée de milice
traditionnelle. Il a également souhaité cibler les interventions internationales sur les
compétences spécifiques de l’armée suisse (sanitaire, sauvetage et protection
atomique et chimique) et réduire les moyens octroyés aux armes lourdes (artillerie et
chars). 12

ANDERES
DATUM: 17.08.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

Le Conseil des Etats a adopté tacitement deux motions identiques de Felix Gutzwiller
(plr, ZH) et d’Urs Schwaller (pdc, FR) (Mo. 09.4333) chargeant le Conseil fédéral de
présenter un plan de mesures visant à remédier aux carences observées au sein de
l’armée avec les moyens à disposition. Ce plan doit notamment proposer de nouveaux
modèles de services militaires plus économiques. Les motionnaires répondent ainsi au
chef du DDPS qu’ils accusent de se plaindre de ne pas avoir assez d’argent sans faire de
proposition concrète. En mai, le PLR a appuyé cette offensive contre Ueli Maurer en
l’accusant de jouer un jeu de provocation et de faire des propositions hâtives au lieu de
faire un travail consciencieux. Le Conseil national a également décidé de transmettre
les deux motions. 13

MOTION
DATUM: 15.09.2010
SÉBASTIEN SCHNYDER

Im August verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des
Bundesgesetzes über die Zuständigkeiten im Bereich des zivilen Nachrichtendienstes
(ZNDG). Im Hinblick auf eine mögliche Lücke bezüglich des Zugriffs auf die Datenbank
ISAS, ortete der Bundesrat Handlungsbedarf. ISAS beinhaltet sicherheitspolitisch
bedeutsame Auslanddaten, war als Pilotprojekt angedacht und 2012 verlängert worden.
Die Änderung des ZNDG ist eine vorsorgliche gesetzliche Grundlage, damit das
Datenbearbeitungssystem ISAS lückenlos weiterbetrieben werden kann. Bis anhin
stützte sich die Datenbearbeitung durch ISAS auf Verordnungsrecht. Nach einer positiv
bewerteten Testphase sollten die entsprechenden Regelungen fortan auf Gesetzesstufe
verankert werden. Die Struktur des ZNDG musste dahingehend angepasst werden. Mit
der Schaffung der gesetzlichen Grundlage für ISAS sollen vor allem grundsätzliche
Aspekte um den Zweck, den Inhalt und die Struktur des Informationssystems,
Zugriffsrechte sowie Regelungen über die Weitergabe von sensiblen Personendaten an
in- und ausländische Behörden geregelt werden. Der Ständerat befasste sich Anfang
Dezember mit der Vorlage. Einziger Diskussionspunkt war eine Norm über die
Archivierungspflicht von Unterlagen. Diese im Archivierungsgesetz ausgeführte Maxime
wurde vom Bundesrat unterminiert, als er auf Verordnungsstufe beschlossen hatte,
Daten von ausländischen Diensten zu vernichten, statt zu archivieren. Die
Geschäftsprüfungsdelegation hatte dies moniert und zuhanden der SiK des Ständerates
interveniert. Auf Antrag der Kommission sollte der Ständerat eine diesbezügliche
Regelung erlassen. Der Vorschlag der GPDel wurde von der SiK mit einer
entscheidenden Änderung aufgenommen. Auf Antrag von Paul Niederberger (cvp, NW)
muss der Bundesrat über die Verlängerung der Schutzfrist für die Einsicht in
Geheimdienstdokumente befinden und nicht der zuständige Geheimdienst. Bundesrat
Maurer gab zu bedenken, es sei umständlich „jede Historikeranfrage“ der Regierung
unterbreiten zu müssen, wehrte sich jedoch nicht gegen den Vorschlag. In der
Gesamtabstimmung wurde das Geschäft einstimmig dem Nationalrat überwiesen.
Dieser wird es 2014 behandeln. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.12.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Bereits im November 2012 hatte die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats
(SiK-NR) eine Motion eingereicht, welche eine konsequente Umsetzung des
Bundesbeschlusses zum Armeebericht verlangte. Im Zentrum der Forderung stand die
Festsetzung des Armeeplafonds auf CHF 5 Mia. Im Armeebericht hatte der Bundesrat
2010 einen Plafond von CHF 4,4 Mia. skizziert, welcher in der Folge im Parlament
jedoch um 600 Mio. auf CHF 5 Mia. erhöht wurde. Der Bundesrat hatte diesen
Beschluss allerdings umgangen und mit einem Plafond von CHF 4,7 Mia. geplant. Mit
dieser Kommissionsmotion wollte die SiK-NR diese Abweichung korrigieren und den
Bundesrat verpflichten, die vom Parlament beschlossenen CHF 5 Mia. ohne Abstriche
einzusetzen. Eine Minderheit von immerhin neun Kommissionsmitgliedern verweigerte
der Motion allerdings ihre Unterstützung. In seiner Antwort beharrte der Bundesrat auf
seiner eingenommenen Haltung und beantragte Ablehnung der Motion mit der
Begründung, die Armee habe mit CHF 4,7 Mia. genügend finanzielle Ressourcen, um
ihren verfassungsmässigen Auftrag zu erfüllen. Gleichzeitig entgegnete er, damit nicht
den Parlamentswillen missachten zu wollen. Als Gründe wurden terminliche
Verschiebungen in der Gripen-Beschaffung sowie eine Kostenreduktion gegenüber der
ursprünglichen Konzeption angeführt. In der Ratsdebatte ab März des Berichtsjahres
berief sich der Verteidigungsminister auf das Parlamentsgesetz, wonach der Bundesrat
von Planungsaufträgen des Parlaments abrücken könne. Die streitbaren, in der
Finanzplanung eingesparten CHF 300 Mio. bedeuten gemäss SiK-NR eine Einsparung
bei der Materialbeschaffung. Hier setzt das Sparbestreben der Regierung denn auch an:
Sie möchte aus Spargründen Ausrüstungslücken bei den Truppen in Kauf nehmen. Die
Mehrheit des Nationalrates sah jedoch Handlungsbedarf. Die „Durchsetzungsmotion“
wurde entsprechend mit 99 zu 66 Stimmen gutgeheissen. Der Ständerat setze sich im
September mit dieser Motion auseinander. Die ständerätliche SiK hatte vorgängig eine
Anpassung der Motion vorgenommen und dem Plenum beantragt, für die Jahre 2014
und 2015 eine Armeefinanzierung mit je CHF 4,7 Mia. vorzusehen und ab 2016 den
Finanzierungsrahmen auf die vom Nationalrat geforderten CHF 5 Mia. anzuheben. Doch
auch in der SiK des Ständerates wehrte sich eine Minderheit gegen die Motion. Die
Ratsdebatte entglitt zeitweise in eine Grundsatzdiskussion über Bestand und
Finanzierung der Armee, war jedoch auch durch staatspolitische Voten geprägt. So
kritisierte Ständerat Minder (parteilos, SH) das Vorgehen der nationalrätlichen SiK
scharf. Es grenze an „politische Selbstbefriedigung und nähre den Boden der
Politverdrossenheit.“ Zudem sei es nicht angezeigt, dass Gruppen von Parlamentariern,
welche mit gefassten Beschlüssen nicht einverstanden seien, ähnlich lautende, neue
Motionen lancierten, so der Schaffhauser. Er plädierte zudem für einen Wandel hin zu
längerfristig angelegten Armeebudgets an Stelle von jährlich abzusegnenden Plafonds.
Die Debatte stand auch im Zeichen verschiedener noch hängiger Geschäfte, wie der
Weiterentwicklung der Armee (WEA) sowie dem Konsolidierungs- und
Aufgabenüberprüfungspaket (KAP) 2014, welche direkt oder indirekt von der
behandelten Motion tangiert waren. Trotz der Einwände von Bundesrat Maurer wurde
die Motion mit 26 zu 16 Stimmen in ihrer leicht abgeänderten Version angenommen.
Der Nationalrat verzichtete auf eine Differenzbereinigung und nahm die Motion gemäss
Vorschlag des Ständerates ebenfalls an. 15

MOTION
DATUM: 05.12.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Mit der Annahme einer bereits 2013 eingereichten Motion Glanzmann (cvp, AG), hatte
der Nationalrat grünes Licht für die Berücksichtigung regionalpolitischer Bedürfnisse
bei der Aufhebung militärischer Standorte gegeben. So forderte die Motionärin, dass im
Stationierungskonzept der Armee künftig darauf geachtet werden soll, dass prioritär in
städtischen Gebieten Infrastruktur freizugeben sei, um beispielsweise Wohnraum und
Arbeitsplätze zu schaffen. Als Hauptbegründung wird angeführt, dass die Aufgabe von
Standorten in ländlicheren Gebieten den lokalen Arbeitsmarkt stark beeinflusst,
beziehungsweise diese Arbeitsplätze in jenen Gebieten schwierig zu ersetzen seien.
Vorbehältlich einer Prüfung nach militärischen Zielen, zeigte sich auch die Regierung
bereit, diesen Vorstoss zu berücksichtigen. Verteidigungsminister Maurer hatte sich in
der Beratung entsprechend positiv geäussert, gab jedoch auch bekannt, dass das VBS
diese Stossrichtung strategisch bereits eingeschlagen habe. Gleichzeitig hatte er zum
Standort Sion/VS und dem dortigen Flugplatz Stellung nehmen müssen, da Ständerat
Jean-René Fournier (cvp, VS) die Sorgen eines besonders peripheren Kantons
angemahnt hatte. Das Wallis beherbergt an mehreren Standorten teils grosse Bauten
der Armee und sieht sich im Standortkonzept benachteiligt. Das Ratsplenum stimmte
der Motion Anfang 2014 zu. 16
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Mitte März 2014 gelangte die Änderung des Bundesgesetzes über die Zuständigkeiten
im Bereich des zivilen Nachrichtendienstes (ZNDG) in den Nationalrat, dessen
sicherheitspolitische Kommission (SiK) Eintreten einstimmig beschlossen hatte.
Grundsätzlich standen alle Fraktionen hinter der vom Ständerat verabschiedeten
Fassung. Einzig die SP-Fraktion zeigte sich engagiert und wollte, so Fraktionssprecherin
Graf-Litscher (sp, TG), die vorliegende Version noch optimieren. Zwei
Minderheitsanträge wurden vorgetragen. Neben der Überprüfung auf die Erheblichkeit
und Richtigkeit der zu erfassenden Personendaten sollten zusätzliche Einschätzungen
über die Berechtigung einer Fichierung vorgenommen werden müssen. Zweitens sollten
Erkenntnisse des Nachrichtendienstes den Strafverfolgungsbehörden nicht auf Anfrage
zur Verfügung gestellt, sondern auf Eigeninitiative des NDB unverzüglich gemeldet
werden. Beide Anträge fanden jedoch im Ratsplenum keine Mehrheit und wurden
jeweils deutlich abgelehnt. Bundesrat Maurer gab in seinem Votum zu bedenken, dass
es sich bei diesem Gesetz um eine Übergangsgesetzgebung handle und deswegen keine
Praxisänderungen angestrebt werden sollten. Mit der Ablehnung der
Minderheitsanträge stand nun noch die ständerätliche Fassung im Raum, welche in der
Gesamtabstimmung mit 167 zu 1 Stimme deutlich gutgeheissen wurde. Das deutliche
Votum aus dem Nationalrat setzte sich in den jeweiligen Schlussabstimmungen fort; die
kleine Kammer verabschiedete die Vorlage einstimmig mit 42 Stimmen, der Nationalrat
segnete sie mit 194 ebenfalls einstimmig ab. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.03.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

In der Sommersession 2014 konnte der Nationalrat eine Motion Müller (cvp, LU) wieder
aufnehmen, nachdem diese im Vorjahr noch verschoben worden war. Der Motionär
verlangt vom Bundesrat, eine gesetzliche Grundlage vorzuschlagen, welche einen
Zahlungsrahmen für die Armee über mehrere Jahre ermöglichen soll. Damit sollte die
oft monierte Planungsunsicherheit für die Armeeführung thematisiert und entschärft
werden. Im Sinne einer Vereinheitlichung der mehrjährigen Finanzbeschlüsse analog
anderer Aufgabenbereiche, soll ein Zahlungsrahmen für beispielsweise vier Jahre
festgelegt und jeweils periodisch beschlossen werden. Dieses Modell soll die bis anhin
jährlich gefasste Plafondfinanzierung ablösen. 2014 präsentierte sich das Zeitfenster
etwas günstiger, da im Zuge der Weiterentwicklung der Armee (WEA) auch die
Militärgesetzrevision anstand und eine solch grundsätzliche Änderung des
Finanzierungsprimats gleich mit aufgegleist werden könnte. Die Gegenposition nahm
Nationalrat Glättli (gp, ZH) ein, welcher darauf pochte, zuerst die definitive
Beschlussfassung über die WEA abzuwarten. Verteidigungsminister Maurer signalisierte
allerdings im Plenum die Bereitschaft der Regierung, die Forderungen aus der Motion
zu erfüllen, was schliesslich zu deren Annahme mit 139 zu 39 Stimmen bei 6
Enthaltungen führte. Im Ständerat glänzte der parteilose Thomas Minder (parteilos, SH)
mit einer flammenden Rede für die Motion. Nachdem das Ansinnen bereits früher
gescheitert und auch ein ähnlicher Vorschlag aus seiner eigenen Feder nicht auf
Wohlwollen gestossen war, sei nun endlich ein positives Signal aus dem Nationalrat
gesendet worden. Man solle nun endlich für die Armee ähnliche
Finanzierungsgrundlagen schaffen, wie es für andere Bereiche längst Usus sei. Mit der
Annahme der Motion auch im Ständerat wird nun die Armeefinanzierung neu
ausgestaltet und nicht mehr über Plafonds bestimmt, sondern über einen
mehrjährigen, weniger häufig zu beschliessenden Zahlungsrahmen. Im Zuge dieser
Entscheidung wurde eine Motion Bieri (cvp, ZG) zurückgezogen, welche Grundsätzliches
über die Zukunft der Armee angehen wollte. 18

MOTION
DATUM: 19.06.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Etwas später als im Vorjahr, nämlich erst im Juni legte der Bundesrat die
Immobilienbotschaft 2014 des VBS vor. Die von der Regierung beantragten Mittel
beliefen sich auf knapp CHF 440 Mio. Für den Departementsbereich Verteidigung
sollten für zwei Vorhaben rund CHF 120 Mio. gesprochen werden. Damit sollen
Infrastrukturprojekte auf dem Flugplatz von Payerne (VD) sowie auf dem Waffenplatz
Bure (JU) finanziert werden. Diese beiden Vorhaben sollten bis 2019 abgeschlossen
werden. Mit einem Rahmenkredit über CHF 290 Mio. sollen diverse weitere, so genannt
„kleine Bauvorhaben“ an Objekten der „armasuisse Immobilien“ realisiert werden.
Darunter fallen Bauten für Einsatz, Ausbildung und Logistik der Landesverteidigung
sowie der nationalen Sicherheit. Der Rahmenkredit dient zur Tilgung von Kosten aller
Art, von Studien und Projektierungen über Instandsetzungsmassnahmen und
teuerungsbedingten Mehrkosten bis zu dringenden und ungeplanten Vorhaben. CHF 10
Mio. davon wurden beispielsweise veranschlagt, um Baumassnahmen für die
Bereitstellung von Asylunterkünften umzusetzen. Weitere CHF 30 Mio. wurden
beantragt, um nötigenfalls und kurzfristig neue Objekte zumieten zu können,
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beziehungsweise in Einzelfällen auch Ausbauten zu tätigen. Ausschlaggebend für diesen
Schritt war eine Erfahrung aus dem Jahre 2013, als eine Rochade in der Nutzung von
Bundesimmobilien zu Komplikationen führte. Ein Mietgeschäft, welches Kosten von CHF
10 Mio. nicht übersteigt, bedarf keiner Genehmigung durch das Parlament. Zumiete und
Ausbau überstiegen jedoch damals diese Schwelle, was zu kurzfristiger
Handlungsunfähigkeit von „armasuisse Immobilien“ führte. Das Polster dieser nun zu
genehmigenden CHF 30 Mio. sollte solchen Fällen vorbeugen. Mit diesem Rahmenkredit
zeigte sich der Bundesrat überzeugt, eine praxisbezogene und haushaltsrechtlich
einwandfreie Lösung für Probleme, die in Zusammenhang mit Mietgeschäften immer
wieder auftreten, gefunden zu haben. Gleichzeitig werde damit Spielraum für rasches
und zielgerichtetes Handeln geschaffen. In der Herbstsession befasste sich der
Nationalrat mit dem Geschäft. Mit 152 zu 0 Stimmen wurde die Immobilienbotschaft
zwar ohne Abstriche genehmigt, jedoch relativieren die 32 Enthaltungen die
Deutlichkeit der Entscheidung. Vor der Schlussabstimmung scheiterte ein
Minderheitsantrag Fridez (sp, JU), welcher den Rahmenkredit für kleine Vorhaben auf
CHF 145 Mio. kürzen wollte. Mit Rahmenkrediten würden die Departemente Gelder
einsetzen, ohne dass das Parlament wisse, wohin die Mittel fliessen. Diesen Zustand
kritisierte Nationalrätin Barbara Gysi (sp, SG) und forderte im Plenum, solche „Black-
Boxes“ nicht zu genehmigen. Mit 52 zu 131 Stimmen unterlag der Vorschlag. Von den 52
links-grünen Nein-Stimmenden signalisierten noch 32 in der Schlussabstimmung ihren
Unmut durch Enthaltung. Im Ständerat konnte Kommissionssprecher Alex Kuprecht
(svp, SZ) dem Geschäft den Weg ebnen. Die Haltungen in der Kommission seien
unumstritten und in Anerkennung der Notwendigkeit aller Bauvorhaben beantragte er,
die Kredite zu genehmigen. Pro forma äusserte sich auch noch Verteidigungsminister
Maurer, der den Abstimmungen jedoch unbesorgt beiwohnen konnte: Mit 40 Stimmen
wurde der Antrag in allen Punkten jeweils einstimmig durchgewinkt. 19

Die Weiterentwicklung der Armee (WEA) wurde in der Frühjahrssession 2015 im
Parlament erstmals beraten. Als Erstrat wandte sich der Ständerat dieser mit Spannung
erwarteten Debatte zu. Der Bundesrat hatte seine Botschaft im Vorjahr vorgelegt, über
viele Bereiche – das war bereits vor der parlamentarischen Beratung klar geworden –
sollte jedoch intensiv diskutiert werden. Gerade der Bestand der Armee und die ihr zur
Verfügung gestellten Finanzen waren wichtige, aber auch umstrittene Themen in dieser
Armeereform. Zu behandeln waren das Bundesgesetz über die Armee und die
Militärverwaltung (Militärgesetz, MG), die Verordnung der Bundesversammlung über die
Organisation der Armee (Armeeorganisation, AO), das Bundesgesetz über die
militärischen Informationssyteme (MIG) sowie die Verordnung der Bundesversammlung
über die Verwaltung der Armee (VBVA). Im Laufe der Beratungen wurde die
Finanzierung der Armee auf Initiative des Nationalrates in einem Zahlungsrahmen der
Armee geregelt.

Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung

Das Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG), das im
Zuge dieser grösseren Armeereform WEA grundlegend überarbeitet werden sollte,
stand am Anfang der parlamentarischen Beratungen. In der Vorlage des Bundesrates
zeichnete sich das neue MG durch eine präzisere Umschreibung der Kernaufgaben der
Armee aus. Sie blieben in den Grundzügen jedoch unverändert und umfassten nach wie
vor die Verteidigung, die Unterstützung der zivilen Behörden und die
Friedensförderung. Diverse Massnahmen sollten jedoch den Waffenmissbrauch
eindämmen. Neu sollte, wie in einer früheren Motion Niederberger (cvp, NW, Mo.
11.3082) gefordert, eine Ombudsstelle innerhalb des VBS etabliert werden. Der gesamte
Einsatzbereich, der aus Unterstützungsleistungen ziviler Behörden besteht, sollte
formell-gesetzliche Grundlagen erhalten. Der Bundesrat strebte mit der Revision auch
kleinere Kompetenzverlagerungen an. So sollten beispielsweise kleinere,
„unproblematische” Assistenzdiensteinsätze im In- aber auch im Ausland direkt durch
den Bundesrat bewilligt werden können. Zudem erhielt auch das Milizprinzip eine
verbriefte Umschreibung auf Gesetzesstufe.

In der Frühjahrssession 2016 befasste sich der Ständerat erstmals mit der Vorlage.
Eintreten war im Grunde unbestritten, das gab auch Kommissionssprecher Kuprecht
(svp, SZ) eingangs der Debatte zu Protokoll. Mit 11 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung
hatte die ständerätliche SiK Eintreten empfohlen. Die Revision des MG hatte sich in der
Kommission jedoch als echte Knacknuss erwiesen: Rund 50 Anträge galt es nun im
Ständerat diesbezüglich zu behandeln. Ein Grundsatzentscheid war dabei – und hier
schlug die kleine Kammer einen ganz anderen Weg ein, als der Bundesrat vorgesehen
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hatte –, dass die Organisation der Armee nicht im MG geregelt, sondern weiterhin auf
Verordnungsstufe gehandhabt werden sollte. Auch dieser Antrag war in der SiK-SR
deutlich gefasst worden (9 zu 4 Stimmen). Weitere markante Anpassungen hatte die SiK
bezüglich Dauer der Rekrutenschule beschlossen, die kürzer werden und neu 18
Wochen dauern sollte (vorher 21 Wochen). Diese sollte von allen AdA vollständig
absolviert werden, zudem sollte jeder militärische Grad abverdient werden. Hierbei
zeigte sich die Kommission mit dem Vorschlag des Bundesrates einverstanden. Ein in
der Kommission diskutierter Vorschlag einer weiteren Verkürzung der RS auf 15 Wochen
war deutlich verworfen worden. Kleinere Anpassungen durch die Kommission betrafen
Modalitäten um den Verbleib in der Armee nach Erfüllung der Dienstpflicht sowie in
Besoldungsfragen. 
Die Fraktionssprecher zeigten sich gegenüber der WEA und auch dem MG positiv
gestimmt. Auch seitens der SP wurde Bereitschaft signalisiert, die WEA mitzutragen.
Einzig die Grünen äusserten Bedenken. Luc Recordon (gp, VD) fand, die Reform gehe in
eine falsche Richtung, weil eine klassische, kriegerische Bedrohung mit Angriffs- oder
Invasionsszenarien unwahrscheinlich sei. Seine Skepsis untermauerte er mit einem
Nichteintretensantrag, der jedoch mit 35 zu 3 Stimmen deutlich abgelehnt wurde. 
Die etwas später in der Session folgende Detailberatung entpuppte sich als langwierig.
Zwar blieben von den ursprünglich circa 50 Anträgen nur noch gut zwei Drittel übrig,
um diese wurde jedoch intensiv gerungen. Nicht selten standen sich dabei Mehrheits-
und Minderheitsanträge gegenüber. In vielen Fällen handelte es sich dabei aber um
marginale Änderungen oder redaktionelle Anpassungen.

Nachfolgend seien einige wichtige Entscheide des Ständerates festgehalten. Gerade
auch der erste Artikel des neuen MG sorgte für viel Diskussionsbedarf. Nicht nur in der
Kommission, sondern auch im Plenum drehte sich die Debatte zuerst einige Zeit um
den Zweckartikel, also den eigentlichen Auftrag an die Armee, wie er aus der
Bundesverfassung erwächst. Im Ständerat ringte man sich schliesslich zu einer Version
durch, die derjenigen des Bundesrates glich, jedoch die Prioritäten etwas anders
setzte. Das schlug sich dergestalt nieder, dass die Unterstützung der zivilen Behörden
im Inland mit Signalwirkung prioritär behandelt wurde, indem sie früher im
Gesetzestext angeführt wurde. Dem gegenüber „rutschte“ die Bestimmung über die
Beiträge zur Friedensförderung im Ausland etwas nach hinten. 
Neu eingeführt wurde die Möglichkeit von Ausbildungsgutschriften, finanzielle Beiträge
also, die AdA, welche eine Kaderschule der Armee abgeschlossen haben, beantragen
und für zivile Ausbildungen einsetzen können. Damit setzte die kleine Kammer ein
Zeichen im Sinne der besseren Vereinbarkeit von Armeelaufbahn und privater, ziviler
Aus- und Weiterbildung. Wiederholungskurse sollen drei Wochen dauern, so sah es der
Bundesrat in seinem Entwurf vor. Diesem Antrag folgten die Kantonsvertreterinnen und
-vertreter und fügten eine wichtige Präzisierung an: Wie bereits mehrfach zur Debatte
gestanden hatte, wurde nun dem Bundesrat die Möglichkeit übertragen, auch kürzere
Wiederholungskurse anzuordnen; sogar tageweise sollen Dienstpflichtige aufgeboten
werden können.
Neu ist zudem eine Bestimmung betreffend die Durchdiener: Armeeangehörige, welche
die gesamte Dienstpflicht ohne Unterbrechung erfüllen, sollen nach Abschluss der
Dienstpflicht noch weitere vier Jahre in der Armee eingeteilt bleiben und bei Bedarf für
Einsätze aufgeboten werden können und so als eine Art „stille Reserve“ betrachtet
werden, wie es der Kommissionssprecher ausführte. Ausschlaggebend dafür war die
hohe Flexibiliät dieser AdA, da sie keinem Verband zugeteilt und zudem gut ausgebildet
seien.
Die Regelung des Waffeneinsatzes gegen Luftfahrzeuge und deren ausführliche
Präzisierung durch den Ständerat zeigt auf, dass es sich hierbei in der Tat um ein
Militärgesetz handelte und nicht „bloss“ Administratives geregelt werden musste. SiK-
Sprecher Kuprecht (svp, SZ) nannte diesen Bereich „eher heikel“. Wichtig sei die genaue
Regelung im MG, da diese Massnahme bis anhin lediglich auf Verordnungsstufe erfasst
war. Einleitend ging aus der Neufassung klar hervor, dass ein Waffeneinsatz nur als
Ultima Ratio denkbar ist. Verantwortlich dafür bleibt die Vorsteherin oder der
Vorsteher des VBS, wobei der Einsatzbefehl jedoch nach Auffassung des Ständerates
auch an den Befehlshaber der Luftwaffe delegiert werden kann.
Zum Schluss wurden noch Details zur Beschaffung und Ausserdienststellung von
Rüstungsmaterial traktandiert und angepasst. Das Beschaffungsprimat des Bundes
wurde um die Verpflichtung erweitert, dass Armeematerial möglichst aus
schweizerischer Produktion stammen soll und Lieferaufträge unter Berücksichtigung
der Landesgegenden erteilt werden sollen. In Sachen Ausserdienststellung verpflichtete
der Ständerat den Bundesrat, lediglich die Abstossung von Kampfflugzeugen dem
Parlament zu beantragen. Die Regierung wollte zunächst die Liquidation aller
Rüstungsgüter, welche die Bundesversammlung zur Anschaffung genehmigt hatte,

01.01.65 - 01.01.21 8ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



selbiger beantragen. Für die Ausserdienststellung genehmigter Rüstungsgegenstände
müssen neu nur noch die sicherheitspolitischen Kommissionen konsultiert werden.

Ein Antrag von linker Seite, den Bundesrat zu verpflichten, eine Wertecharta für
Armeeangehörige zu erlassen, blieb erfolglos. Damit sollte der Umgang mit allfälliger
Diskriminierung im Dienst aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung oder
auch der Hautfarbe geregelt werden, wie es Antragstellerin Savary (sp, VD) umschrieb.
Mit Verweis auf das gegenwärtig gültige Dienstreglement, in dem die zentralen Werte
bereits aufgeführt seien und dadurch das Anliegen im Wesentlichen umgesetzt sei,
unterlag der Vorschlag mit 17 zu 25 Stimmen. 
Ebenfalls erfolglos blieb Hans Hess (fdp, OW) mit seinem Einzelantrag auf Verzicht auf
eine Ombudsstelle innerhalb der Armeeorganisation. Dieser wohl etwas überraschende
Versuch einer nachträglichen Korrektur früherer Entscheide – beide Kammern hatten
2011 respektive 2012 der Schaffung einer Ombudsstelle zugestimmt – unterlag auf
Antrag der SiK recht deutlich. Hess argumentierte vergebens mit finanziellen Bedenken
und der Ansicht, dass das Dienstreglement bereits genügend über die Rechte der AdA
aussage.

Wie eingangs erwähnt, wollte die sicherheitspolitische Kommission des Ständerates die
Organisation der Armee ganz anders als der Bundesrat geregelt wissen. Mit ihrem
Grundsatzentscheid beschloss die SiK, dass an der bisherigen Normstufe festgehalten
werden sollte und die Organisation der Armee auf Verordnungsstufe statuiert werde.
Dahingehend sollten in der Verordnung der Bundesversammlung die Grundsätze über
die Organisation und Gliederung der Armee festgelegt sowie die Truppengattungen, die
Berufsformationen und die Dienstzweige geregelt werden. Dazu gehörte auch der
umstrittene Soll-Bestand der Armee, der aus dem Gesetz herausgelöst werden sollte.
Mit 32 zu 3 Stimmen stellte sich die kleine Kammer in der Gesamtabstimmung hinter
ihre Version des MG.

Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der Armee

Im Laufe der Vorberatungen zur WEA war in der sicherheitspolitischen Kommission des
Ständerates entschieden worden, die Organisation der Armee entgegen der Vorstellung
der Regierung in der gleichnamigen Verordnung der Bundesversammlung über die
Organisation der Armee (Armeeorganisation, AO) zu normieren. Der Bundesrat hatte
dies im Rahmen der WEA jedoch im Militärgesetz (MG) vorgesehen. Alle
organisatorischen Fragen wurden vom Ständerat also im Rahmen der Behandlung der
Verordnung angegangen, wenngleich ebendiese Behandlung im Laufe der
Detailberatung zum MG vollzogen wurde. Die zu behandelnden Bereiche umfassten die
Grundsätze der Organisation wie Soll- und Effektivbestand, die Gliederung der Armee,
Militärjustiz und Stäbe des Bundesrates, die Zuständigkeiten des Bundesrates sowie
Zuständigkeiten des VBS, um nur einige zu nennen. Mit diesem Systementscheid, so
Kommissionssprecher Kuprecht (svp, SZ), werde „dem Bundesrat und dem VBS in
Krisenzeiten die notwendige Flexibilität für eine wirkungsvolle und schlagkräftige
Organisation der Armee“ gegeben. Ein Kerngedanke war auch, dass die Armee – wenn
notwendig – jederzeit und ohne politische Einflüsse verändert werden kann. Gerade
der Armeebestand könnte, würde er ins Gesetz geschrieben, nicht ohne Weiteres
verändert werden. Ein Referendum zu diesem Zweck sei jedoch in Notsituationen nicht
unbedingt erwünscht, so Kuprecht weiter. Die Kommission hatte die Vorlage einstimmig
zuhanden des Plenums verabschiedet.

Der Verordnungsentwurf der SiK-SR war recht eng an die Artikel angelehnt, welche die
Regierung für das MG vorgesehen hatte. Inhaltlich waren also nur kleinere Änderungen
angedacht, so dass vor allem die Verlagerung auf die niedrigere Normstufe ins Gewicht
fiel. In der Detailberatung zum Kommissionsvorschlag ging es gleich zur Sache.
Zankapfel war der Armeebestand; Kommission und Bundesrat sahen die bereits früher
skizzierte Armee mit 100'000 Dienstleistenden als ausreichend an, mit einem
Minderheitsantrag Föhn (svp, SZ) sollte der Sollbestand jedoch auf 140'000 Militärs
festgelegt werden. Nach Ansicht des Antragsstellers waren die Überlegungen aus dem
Beginn des Jahrzehnts, als die WEA vorbereitet worden war, inzwischen veraltet und er
erklärte, die Sicherheitslage habe sich verschlechtert. Föhn war jedoch auch bereit,
seinen Antrag zurückzuziehen, wenn der Verteidigungsminister aufzuzeigen vermöge,
wie und innert welchen zeitlichen Fristen die Armee aufgestockt werden könne.
Kommissionssprecher Kuprecht (svp, SZ) musste den Rat ersuchen, den Antrag seines
Fraktionskollegen (und zweiten Schwyzer Standesvertreters) abzulehnen, gerade weil
sich in langwierigen Debatten Regierung und Parlament auf einen Sollbestand von
100'000 Armeeangehörige geeinigt hatten. Das ebenfalls umstrittene Finanzvolumen für
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die neue Armee liess auch nicht zu, eine um 40% grössere Armee zu alimentieren. Ins
gleiche Horn blies der Zuger Standesvertreter Eder (fdp, ZG), der sich eine um eine
Milliarde Franken teurere Armee schlicht nicht vorstellen konnte und in den Raum
fragte, wo plötzlich eine politische Mehrheit für diese finanziellen Mehrausgaben
gefunden werden soll. 
Bundesrat Maurer stellte in seinem Votum die Ansichten der Regierung dar und nahm
insbesondere auf die Höhe des Soll-Bestandes Bezug. Er zeigt auf, dass die
Formulierung des Armeebestandes im Gesetz aufgrund der Kritik im Nachgang an die
Reorganisation im Rahmen der Armee XXI beschlossen worden war. Dass die SiK der
kleinen Kammer nun weiterhin auf Verordnungsstufe operieren wollte, störte den
Verteidigungsminister jedoch nicht, er begrüsste die kurzfristigere
Anpassungsfähigkeit. Zur Frage nach der Einsatzfähigkeit äusserte Maurer die Absicht,
nach zehn Tagen 35'000 AdA aufbieten zu können und den Gesamtbestand von 100'000
innert 20 Tagen in Bereitschaft zu versetzen. Zudem seien diese 100'000 AdA wieder
vollständig ausgerüstet, was schliesslich zu einer schlagkräftigeren Armee führe, als sie
es bis anhin gewesen sei. Föhn (svp, SZ) zeigte sich zufrieden mit den Ausführungen,
nahm aber auch einen früher vom Kommissionssprecher gespielten Steilpass an und
wollte die Finanzfrage in einem Postulat wieder vorbringen. Seinen Antrag auf eine
Armee mit 140'000 Armeeangehörigen zog er zurück. So folgte der Ständerat dem
bundesrätlichen Vorschlag.
Für weiteren Diskussionbedarf sorgte die Gliederung der Armee. Im
Regierungsvorschlag zum MG wurde ein Heer vorgesehen, welches zwei mechanisierte
Brigaden und ein Kommando Spezialkräfte umfasste. Die Kommissionsmehrheit wollte
jedoch im Sinne einer gesteigerten Kampffähigkeit eine zusätzliche, dritte
mechanisierte Brigade vorsehen. Ein Vorschlag, welcher der Ratslinken missfiel und mit
entsprechendem Minderheitsantrag im Sinne eines Festhaltens am vorherigen
bundesrätlichen Vorschlag bekämpft wurde. Mit 12 zu 29 Stimmen unterlag die
Minderheit Recordon (gp, VD) jedoch. Ausschlaggebend dürfte auch gewesen sein, dass
eine weitere mechanisierte Brigade nicht budgetwirksam wird, da sie mit bereits
gesprochenen Mitteln gestemmt werden kann. Im Weiteren folgte das Plenum dem
Entwurf seiner SiK mit wenigen Ausnahmen und überwies den Verordnungsentwurf dem
Nationalrat mit 35 zu 3 Stimmen deutlich. Die Gegenstimmen stammten aus dem links-
grünen Lager.

Verordnung der Bundesversammlung über die Verwaltung der Armee

Die Verordnung der Bundesversammlung über die Verwaltung der Armee (VBVA) war im
Gegensatz zu den anderen Teilen der WEA unumstritten. Der Ständerat überwies die
Vorlage, in der mehrheitlich lediglich redaktionelle Anpassungen gegenüber der
bundesrätlichen Version vorgenommen wurden, mit 34 zu 3 Stimmen dem Nationalrat.

Bundesgesetz über die militärischen Informationssyteme

Das Bundesgesetz über die militärischen Informationssyteme (MIG) gab im Erstrat, dem
Ständerat, keinen Anlass zur Diskussion. Der Entwurf, der ebenfalls im Rahmen der WEA
nötig wurde, passierte mit 38 zu 3 Stimmen die erste Hürde problemlos. Es ging in
dieser Neuregelung um Kompetenzen im Bereich der biometrischen Datenbearbeitung,
wo die Zugangsmodalitäten für schützenswerte Anlagen angepasst wurden. 20

Mit der Immobilienbotschaft 2015 des VBS beantragte der Bundesrat im Februar einen
Verpflichtungskredit über insgesamt CHF 467.6 Mio. Damit sollten unter anderem
Renovationsarbeiten auf den Waffenplätzen von Thun/BE (CHF 72 Mio.) und Isone/TI
(CHF 55 Mio.) durchgeführt werden können. Weitere Ausgaben entfallen auf
Infrastrukturprojekte im Bereich des Führungsnetzes Schweiz sowie eine Radarstation.
Im Gesamtbetrag war auch ein Rahmenkredit über CHF 228.5 Mio. beantragt worden,
womit Vorhaben bis CHF 10 Mio. von der armasuisse Immobilien eigenständig
umgesetzt werden können. Der Ständerat hatte sich als Erstrat damit zu befassen, es
war jedoch eine kurze Debatte. SiK-Sprecher Baumann (cvp, UR) und
Verteidigungsminister Maurer waren die einzigen Redner und standen für das Gleiche
ein: Eintreten und Annahme. So wurde das Geschäft diskussionslos und mit 38 Stimmen
einstimmig an den Nationalrat überwiesen. 21
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Die WEA, respektive das Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung,
wurde vom Nationalrat Mitte 2015 weiter behandelt. Nachdem der Ständerat bereits
einige Änderungen gegenüber dem Entwurf des Bundesrates eingebracht hatte, schien
das Geschäft – nicht nur das Militärgesetz, sondern die gesamte Armeerevision – einen
schweren Stand in der Volkskammer zu haben. Früh war bekannt, dass es einen
Nichteintretensantrag Trede (gp, BE) zum gesamten WEA-Paket geben würde, weil ihrer
Ansicht nach keine echte „Weiterentwicklung“ vorgelegt wurde und die Richtung hin zu
einer kleinen, modernen Armee nicht eingeschlagen worden war. Die Eintretensdebatte
nahm bereits sehr viel Zeit in Anspruch, wobei alles in Allem kaum überraschende
Haltungen dargelegt wurden und sich auch die SP mit der eingeschlagenen
Grundausrichtung einverstanden zeigte. Man hielt sich lange mit Grundsatzdiskussionen
über Sinn und Unsinn der Armee, deren Zweck und Finanzierung und über mögliche
oder unwahrscheinliche Bedrohungsszenarien auf.

Eintreten wurde mit 157 zu 23 Stimmen beschlossen, der Antrag Trede (gp, BE) blieb
erfolglos. Damit konnte die Detailberatung in Angriff genommen werden, wie erwartet
ein grösseres Stück Arbeit. Zahlreiche Minderheitsanträge galt es in der Folge zu
besprechen, wovon einer von Roland Fischer (glp, LU) in der Debatte besonderes
Gewicht erhielt. Der Luzerner stellte quasi ein neues Konzept vor, jenes einer
Durchdienerarmee, wobei alle Dienstleistenden den gesamten Militärdienst an einem
Stück absolvieren sollten. Er versprach sich daraus einerseits einen etwas verbesserten
Ausbildungsstand gegenüber der RS sowie eine sehr kurze Frist für das Aufbieten von
rund 11'000 Soldaten. Diese sollten sich vollständig ausgerüstet in einer Art Aktivreserve
befinden und innert Stunden bereit stehen können. Es war jedoch eine Idee, die bereits
nach der Präsentation stark unter Beschuss geriet. Die Fraktionen gaben hernach ihre
Präferenzen zu Protokoll, wobei sich abzeichnete, dass die bürgerlichen Fraktionen der
Kommissionsmehrheit folgen würden und die Ratslinke mehrere Minderheitsanträge
unterstützen wollte. Bezüglich des angesprochenen Paradigmenwechsels aus dem
Vorstoss von Roland Fischer gab auch der Verteidigungsminister zu Beginn seiner Rede
ein deutliches ablehnendes Statement ab. Des Weiteren stellte er sich hinter die
Mehrheitsanträge, die ja weitgehend dem bundesrätlichen Entwurf entsprachen.
Insofern gab es zwar in der Detailberatung viele Einzelheiten zu erörtern,
Überraschungen blieben jedoch aus und die Kommmissionsmehrheit konnte sich
jeweils durchsetzen.
Im weiteren Verlauf der Debatte wurden auch im Nationalrat die gleichen Vorstösse, die
bereits im Ständerat behandelt worden waren, vorgebracht. Eine Wertecharta, angeregt
durch eine Minderheit Allemann (sp, BE), blieb jedoch auch im Nationalrat chancenlos
(56 zu 124 Stimmen). Ebenso verzichtete der Nationalrat darauf, eine Ombudsstelle
einzurichten. Mit 111 zu 71 Stimmen wurde der diesbezügliche Minderheitsantrag Fischer
(glp, LU) abgelehnt, der dies, wie Bundesrat und Ständerat, im Sinne einer früheren
Entscheidung im Gesetz belassen wollte. Zur Ausserdienststellung von Rüstungsgütern
konnte sich hingegen eine Minderheit Müller (fdp, SG) durchsetzen. So sollte auch die
Liquidierung „grosser Waffensysteme“ dem Parlament zur Genehmigung unterbreitet
werden (102 zu 81 Stimmen). 

Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der Armee

Die Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der Armee
(Armeeorganisation, AO), im Nationalrat ebenfalls in einer Debatte mit anderen
Teilgeschäften der WEA behandelt, war auch in der grossen Kammer umstritten. Zu
Beginn musste über einen Minderheitsantrag Fischer (glp, LU) abgestimmt werden,
worin Nichteintreten auf diese einzelne Vorlage beantragt wurde. Er blieb jedoch
erfolglos, so dass das Geschäft behandelt und gleich mit weiteren Minderheitsanträgen
konfrontiert wurde. Die Bemessung des Soll-Bestands der Armee war Bestandteil dieser
Anträge, der Armeebestand war denn auch der Hauptstreitpunkt der Debatte. Eine
Minderheit I Fehr (svp, ZH) wollte einen Bestand von 140'000 AdA durchsetzen,
während eine Minderheit II Trede (gp, BE) eine Reduktion vorschlug: Sie wollte auf eine
frühere Einschätzung des Bundesrates zurückgreifen und den Bestand auf 80'000 AdA
limitieren, einhergehend mit einem Kostendach von CHF 4,4 Mrd. jährlich.
Zwischenzeitlich beabsichtigte auch Erich von Siebenthal (svp, BE), einen Antrag zu
stellen und als Kompromiss eine Armee mit 120'000 AdA vorzuschlagen, zog sich aber
zurück, so dass sich drei Varianten gegenüberstanden: Die vom Bundesrat skizzierte
Armee mit 100'000 Männern und Frauen, wie sie auch der Ständerat favorisierte, ein
Bestand von 140'000 AdA sowie die Minimalvariante Trede. Das Plenum liess sich aber
nicht auf eine Differenz zum Erstrat ein und blieb bei dessen Entwurf (100'000 AdA),
wobei die bürgerlichen Fraktionen die Oberhand in den Abstimmungen behielten.
Bereits im Ständerat war umstritten gewesen, ob zwei oder drei mechanisierte
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Brigaden dem Heer angegliedert sein sollen, und auch in der Volkskammer hielt man
sich einige Zeit mit dieser Frage auf. Eine Minderheit Fehr (svp, ZH) wollte wie die
Mehrheit der SiK deren drei vorsehen, jedoch sollten diese gemäss Fehr im Gegensatz
zur Kommissionsmeinung „voll ausgerüstet sein“. Ein Vorstoss Gysi (sp, SG) wollte den
Vorentwurf des Bundesrates mit zwei Brigaden aufrechterhalten. Das Ratsplenum folgte
aber durchwegs seiner Kommissionsmehrheit und stützte so den ständerätlichen
Beschluss. Nicht einig mit dem Ständerat wurde man sich in der Frage um die
Führungsstruktur, wobei die Volksvertreterinnen und -vertreter weiterhin einen Chef
der Armee an der Spitze wollten.

Relativ schnell konnte in dieser Sache zur Gesamtabstimmung geschritten werden, die
jedoch für Verwirrung sorgen sollte. Zunächst wurde die Vorlage abgelehnt, weswegen
sich SiK-Sprecher Hurter (svp, SH) veranlasst sah, einen Ordnungsantrag auf
Wiederholung der Abstimmung zu stellen; die Situation sei nicht ganz klar gewesen, so
seine Einschätzung. Nachdem dem Ordnungsantrag stattgegeben worden war, hiess
man die Verordnung zur Armeeorganisation tatsächlich mit 94 zu 65 Stimmen gut.
Dieser Teilbereich war also geklärt, wichtig war insbesondere auch die Position des
Nationalrates, der sich somit ebenfalls hinter eine Armee mit 100'000 Militärs stellte.
Die erste – falsche – Abstimmung entpuppte sich aber als warnendes Vorzeichen für die
Gesamtabstimmung zum Militärgesetz.

Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung

Im weiteren Verlauf der Debatte stand wieder das Militärgesetz im Zentrum und es ging
darum zu klären, in welchem finanziellen Rahmen sich die Armee zu bewegen habe. Das
war auch im Nationalrat umstritten. Der Ständerat war dem Bundesrat gefolgt, der die
Finanzierung mittels vierjährigem Zahlungsrahmen vorsah. Die Mehrheit der
nationalrätlichen SiK stellte sich grundsätzlich hinter diese Formulierung, wollte jedoch
anfügen, dass dieser mindestens CHF 5 Mrd. pro Jahr betragen müsse. Hans Fehr (svp,
ZH) und einige Mitstreitende wollten den Betrag auf CHF 5,4 Mrd. pro Jahr festlegen
und eine Minderheit Fischer (glp, LU) beantragte, bei der Fassung des Ständerates zu
bleiben. Die Mehrheit obsiegte recht deutlich mit 133 zu 53 Stimmen und konnte die
CHF 5 Mrd. durchsetzen. Es galt überdies, eine Übergangsbestimmung betreffend die
Finanzierung der Armee in den folgenden Jahre zu erlassen. Auch hier wurde, entgegen
anders lautender Minderheitsanträge, zuerst der grosszügigere Mitteleinsatz gewählt.
Der Nationalrat nahm aber sogleich eine Kurskorrektur vor, indem er in der letzten
Ausmarchung einer Minderheit II Fischer (glp, LU) folgte und doch die ständerätliche
Variante ohne finanzielle Verpflichtungen in den Gesetzestext schrieb. Dieser mit 121 zu
65 Stimmen gefasste Entscheid erklärte sich durch einen Haltungswechsel der FDP-
Liberalen- und der CVP-Fraktion. Zwar war sich die bürgerliche Ratsseite einig darin,
der Armee mehr Mittel zur Verfügung stellen zu wollen, konnte sich aber letztlich eben
doch nicht darauf festlegen, einen fixen Betrag in das Gesetz zu schreiben. 
Dies entpuppte sich als folgenschwerer Entscheid, denn in der Gesamtabstimmung zum
MG folgte die Überraschung, als sich die SVP auf die Seite der SP und der Grünen schlug
und die gesamte Vorlage ablehnte. Mit 86 zu 79 Stimmen und 21 Enthaltungen wurde
das Militärgesetz im Nationalrat versenkt, wodurch die gesamte WEA in Schieflage
geriet. Mit diesem Entscheid wurden auch alle in der Detailberatung gefassten
Beschlüsse hinfällig.
Später liessen sich Exponenten der SVP zitieren, die bürgerlichen Partner seien zu
unzuverlässig. Zankapfel war also weiterhin die Ausgestaltung der Finanzierung der
Armee. Es war nun also am Ständerat, hierzu noch die Kohlen aus dem Feuer zu holen –
ein Unterfangen, das dieser in der folgenden Herbstsession auf der Agenda hatte.

Verordnung der Bundesversammlung über die Verwaltung der Armee

Ebenso diskussionslos wie in der kleinen Kammer verabschiedete der Nationalrat die
Verordnung der Bundesversammlung über die Verwaltung der Armee (VBVA) in der
Sommersession 2015 mit 131 zu 46 Stimmen. Das Geschäft war damit für die
Schlusskonsultation bereit.

Bundesgesetz über die militärischen Informationssysteme

Das Bundesgesetz über die militärischen Informationssysteme (MIG) wurde im
Nationalrat mit 131 zu 32 Stimmen bei 24 Enthaltungen deutlich angenommen. Damit
folgte der Nationalrat dem Ständerat, der den Entwurf des Bundesrates ohne Debatte
angenommen hatte. Ein weiterer Baustein der WEA war damit unter Dach und Fach. 22
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Nachdem der Nationalrat als Zweitrat die Beratung des Bundesgesetzes über die Armee
und die Militärverwaltung, welches als Kernelement der WEA bezeichnet werden darf,
erfolglos zu Ende gebracht hatte, musste der Ständerat erneut über die Bücher. Da die
Ablehnung der Vorlage im Nationalrat einem Nichteintretensentscheid gleich kam, hielt
auch die SiK des Ständerates nochmals eine Eintretensdebatte, worin man aber
einstimmig festhielt, dass die Vorlage wichtig und deswegen Eintreten auch im Rat
nochmals zu beantragen sei. Faktisch bestehe nach der Ablehnung der Vorlage durch
den Nationalrat „zwischen den Räten eine Differenz zum gesamten Erlassentwurf”, es
herrsche zu keiner Frage Einigkeit, rapportierte Kommissionssprecher Kuprecht (svp,
SZ) seinen Kolleginnen und Kollegen. Falls sich der Ständerat in diesem Stadium gegen
Eintreten ausspreche oder die Vorlage in der Gesamtabstimmung ablehne, wäre das
Geschäft erledigt und damit gescheitert. Soweit wollte man es seitens der SiK-SR nicht
kommen lassen. 
Um die Debatte etwas verkürzen zu können, schlug die Kommission vor, sich auf
diejenigen Fragen zu konzentrieren, zu denen der Nationalrat eine Differenz geschaffen
hätte – hätte, weil die zwischenzeitlichen Beschlüsse aus der nationalrätlichen
Detailberatung mit dem Nein in der Gesamtabstimmung hinfällig geworden waren.
Insofern wollte man im Ständerat eine langwierige, erneute Debatte über das gesamte
Geschäft vermeiden – ein Vorgehen, das die SiK einstimmig vorgeschlagen hatte. Ein
„Killerkriterium” in diesem Geschäft, eindrücklich manifestiert am negativen Ausgang im
Nationalrat, waren die Finanzen. Hierbei setzte sich die SiK-SR aber weiterhin für ihren
ursprünglichen Vorschlag ein, finanzielle Rahmenbedingungen für die Armee nicht im
Gesetz selbst zu regeln. 

Eintreten wurde im Ständerat ohne Gegenantrag beschlossen. Die SiK-SR hatte jeweils
beantragt, an den vom Ständerat in der Frühjahressession beschlossenen Varianten
festzuhalten. Weil aber keine Vorlage aus dem Nationalrat vorlag, konnten die
Ständerätinnen und Ständeräte quasi nochmals aus dem Vollen schöpfen, neue
Vorschläge einbringen oder gescheiterte erneut lancieren. Ersteres tat die Kommission
gleich selbst, indem sie die Ombudsstelle nochmals zur Debatte stellen wollte. Dies
obwohl sie noch in der ersten Runde vom Plenum unterstützt worden war. Eine
Minderheit Savary (sp, VD) wollte jedoch nichts davon wissen und die Schaffung der
Ombudsstelle weiterhin in der Vorlage belassen. Der Grund, weswegen die SiK hier
nochmals einhaken wollte, war die Haltung des Nationalrats, der die Ombudsstelle nicht
wollte. Der Antrag kam so aus einer Vorsichtshaltung heraus zustande, weil die
Kommission angesichts der klaren Abstimmung im Nationalrat der Ombudsstelle keine
Chance einräumte. Im Übrigen lehnte auch der Bundesrat eine solche Einrichtung ab.
Die Minderheit argumentierte jedoch, dass man einerseits dem alten Entscheid folgen
solle und dass andererseits mit kleinem finanziellen Aufwand ein wichtiges Projekt
aufrechterhalten werden könne. Als selbst der ursprüngliche Promotor eines
Truppenombudsmanns, Ständerat Niederberger (cvp, NW), „seinem” Anliegen die
Unterstützung versagte beziehungsweise sich in dieser Sache enthalten wollte, schwand
auch der Rückhalt im Plenum. Vielen war wohl der Erfolg der WEA wichtiger als dieser
Einzelschauplatz: Die Ombudsstelle wurde mit 25 zu 19 Stimmen wieder aus der Vorlage
genommen.
Bezüglich der Wiederholungskurse wurde ebenfalls gestritten. Mehrheitlich war die SiK
der Meinung, dass grundsätzlich fünf dreiwöchige Wiederholungskurse zu leisten seien
– ein Antrag, der dem Entscheid aus dem vergangenen März entsprach. Dagegen
verlangte eine Minderheit Eder (fdp, ZG), sechs Wiederholungskurse vorzusehen, wie es
auch dem Willen des Nationalrats entsprach. Die übergeordnete Frage war hierbei
jedoch jene um die kumulierte Anzahl geleisteter Diensttage über die gesamte Armee
hinweg. Gemäss einer nirgends formell festgehaltenen Übereinkunft sollte sich diese
auf maximal 5 Mio. Diensttage beschränken, woraus unter anderem die Verkürzung der
Dienstzeit pro AdA um 40 Tage auf noch 225 resultierte. Der Bundesrat hatte sich
durchgerungen, kürzere Wiederholungskurse zu planen, wobei aber weiterhin deren
sechs zu leisten seien. Dem war der Ständerat im ersten Durchgang nicht gefolgt und
auch in der zweiten Beratung wollte dies eine Mehrheit der kleinen Kammer nicht.
Weiterhin war die Vorstellung des Ständerates, dass nur fünf, dafür aber dreiwöchige
Wiederholungskurse zu leisten seien. Der Entschluss wurde mit 30 zu 15 Stimmen
gefasst.
Weiter gaben Modalitäten zur Ausserdienststellung von Rüstungsgütern zur Klärung
Anlass. Man wollte sich hierzu einer Formulierung des Nationalrates annähern, der eine
etwas schlankere Regelung eingebracht hatte. Das Ständeratsplenum einigte sich auch
rasch auf eine Fassung, wonach „grosse Waffensysteme”, darin eingeschlossen sind
Kampfflugzeuge, nur mit der Genehmigung der Bundesversammlung abgerüstet werden
können. Andere Rüstungsgüter können vom VBS selbstständig beziehungsweise nach
Entscheidung der Exekutive ausser Dienst genommen werden. Im Sinne einer
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Angleichung an diese Bestimmung wollte man im Ständerat die Ausserdienststellung von
Rüstungsbauten handhaben, auch diese sollten ohne Genehmigung durch das
Parlament erfolgen können. Dieser Vorschlag der Kommissionsmehrheit wurde jedoch
von Isidor Baumann (cvp, UR) und Mitstreitenden angefochten: Sie wollten den
Genehmigungsvorbehalt weiterhin aufrechterhalten. Erfolglos, denn mit 28 gegen 13
Stimmen wurde der Passus im Sinne der SiK-Mehrheit fallen gelassen.

Mit 38 Stimmen wurde das MG vom Ständerat ohne Gegenstimme angenommen und mit
diesen kleineren Anpassungen dem Nationalrat erneut zur Beratung überreicht. Sechs
Stimmen enthielten sich. Zu den bekannten Kritikern aus der linken Ratsecke gesellten
sich jedoch neu zwei SVP-Ständeräte. Weiterhin schien also aus SVP-Kreisen ein
gewisser Vorbehalt gegen das Gesetz vorhanden zu sein.

Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der Armee

Differenzen in der Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der
Armee (Armeeorganisation, AO) gab es noch im Bereich der Armeeführung zu
behandeln. Der Nationalrat hatte hier einige Anpassungen vorgenommen. Im
Wesentlichen war umstritten, ob die Funktion des Chefs der Armee weiterhin bestehen
solle. Es war letztlich auch dem neuen Armeebestand geschuldet, dass im Bereich
Führung Justierungen vorgenommen werden mussten, weil die bisherige Struktur auf
eine grössere Armee zugeschnitten war und hier nun Handlungsbedarf entstand. Im
Ständerat wollte sich eine Mehrheit der SiK für die frühere ständerätliche Position stark
machen und diese stützen, während eine Minderheit eine andere Struktur vorschlug,
eben ohne die Funktion CdA. Verteidigungsminister Maurer brachte es auf den Punkt
und zeigte in seinem kurzen Referat die Haltung der Regierung auf: Der Chef der Armee
solle drei Unterstellte haben, ein Ausbildungskommando, ein Operationskommando und
die Unterstützung. Zwar habe der Bundesrat ursprünglich eine andere Struktur
favorisiert, er könne sich aber inzwischen mit der Variante des Ständerats abfinden,
erklärte Maurer. Das sei „eine klare Führung” und ausreichend für die redimensionierte
Armee. Im Sinne der Mehrheit der SiK und der ihr zustimmenden Regierung entschied
auch das Ratsplenum, mit 30 zu 10 Stimmen wurde die schlankere Variante gewählt. Das
kam einer erneuten Kurskorrektur gegenüber der nationalrätlichen Variante gleich. In
zwei Details zum Inkrafttreten der Verordnung stellte sich der Ständerat auf die Seite
des Nationalrates. Mit 40 zu 2 Stimmen wurde die Verordnung für die weitere
Differenzbereinigung dem Nationalrat übergeben. 23

Nachdem eine „unheiligen Allianz“ zwischen der SVP-Fraktion und den Fraktionen der
SP und der Grünen im Nationalrat das Bundesgesetz über die Armee und die
Militärverwaltung (MG) in eine Zusatzrunde geschickt hatte, galt es in der Wintersession
2015 das Geschäft erneut in Angriff zu nehmen. Der Ständerat, der seinerseits auch
noch einige Justierungen vorgenommen hatte – durchaus im Sinne der grossen
Kammer, weil sich der Ständerat an deren Zwischenentscheiden orientiert hatte –,
hatte dem Nationalrat quasi die Hand zu einer raschen Entscheidfindung gereicht. Eine
solche erhoffte sich auch SiK-Präsident und -Sprecher Thomas Hurter (svp, SH), der
sich in seinem Resümee und Eintretensvotum ein „zügiges Vorwärtskommen“ wünschte,
gleichzeitig aber auch davor warnte, das Geschäft ein zweites Mal scheitern zu lassen.
Die Kommission des Nationalrates empfahl ihrem Rat, auf einen Truppenombudsmann
zu verzichten, die Anzahl an Wiederholungskursen bei sechs Kursen, die drei Wochen
dauern sollen, zu belassen sowie den Durchdieneranteil auf höchstens 15 Prozent zu
beschränken. Neu war, und es handelte sich dabei um das Pièce de Résistance, dass ein
Zahlungsrahmen für die Armee 2017-2020 als eigenständige Norm vorgeschlagen
wurde. Weder im MG, noch in der Armeeorganisationsverordnung oder in
Übergangsbestimmungen sollte die Finanzfrage geklärt werden, sondern in einer
eigenen Vorlage, einem Zahlungsrahmen als Bundesbeschluss (der als sechste Vorlage
Teil der WEA wurde; siehe unten). Natürlich beantragte die Kommission Eintreten auf
die Vorlage, man hatte das mit 23 zu 2 Stimmen beschlossen.

Die Vorzeichen für die neuerliche Eintretensdebatte hatten sich im grossen Ganzen
nicht gewandelt, die Grünen-Fraktion sprach sich erneut als einzige weiterhin für
Nichteintreten aus, blieb jedoch wiederum erfolglos. Ihr Argument, es handle sich nicht
um eine Weiterentwicklung, verfing nicht. In der Detailberatung dominierten die oben
bereits erwähnten Diskussionspunkte, zunächst jener einer Ombudsstelle, die nun
durch einen Minderheitsantrag Fridez (sp, JU) doch noch geschaffen werden sollte. Das
Plenum stellte sich aber hinter die Kommission und folgte damit mit 133 zu 60 Stimmen
dem Ständerat, der ebenso auf eine Ombudsstelle verzichtet hatte. Zu Anzahl und

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Dauer der Wiederholungskurse standen drei Varianten zur Debatte. Die
Kommissionsmehrheit wollte sechs dreiwöchige Kurse, was eine Differenz zum
Ständerat bedeutete. Eine Minderheit I Graf-Litscher (sp, TG) sprach sich für „vier bis
fünf“ Wiederholungskurse aus, eine Minderheit II Flach (glp, AG) setzte sich für die
Version des Ständerates, also für fünf dreiwöchige Kurse, ein. Keine der beiden
Alternativen konnte eine Mehrheit überzeugen, die Kommission setzte sich durch,
womit also mehr Diensttage geleistet werden sollten als vom Ständerat vorgeschlagen.
Der Anteil an Durchdienern am gesamten Armeebestand sollte nach dem Willen der
grossen Kammer 15 Prozent nicht übersteigen, dies wurde im Einklang mit dem
Ständerat und gegen einen Minderheitsantrag Graf-Litscher (sp, TG) beschlossen.
Ebenso wurde mit 144 zu 49 Stimmen ein weiterer Antrag der Thurgauerin verworfen
und damit das Milizprinzip im MG weiterhin verankert.

Die Finanzfrage wurde aus dem MG herausgelöst, die hierzu geführte Debatte führte
schliesslich auch dazu, dass im Nationalrat das MG in der Gesamtabstimmung mit 142 zu
7 Stimmen angenommen wurde. 42 Nationalrätinnen und Nationalräte, Angehörige der
Fraktionen von SP und Grünen, enthielten sich ihrer Stimme. 

Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation der Armee

Während sich der Ständerat in den Beratungen zur Verordnung der
Bundesversammlung über die Organisation der Armee (Armeeorganisation, AO) nicht
mehr über den Bestand der Armee ausgetauscht hatte, gab diese im Nationalrat noch
einmal Anlass zu Diskussionen. In der ersten Runde der Differenzbereinigung hatte man
sich auf die Linie des Ständerates gestellt und eine Armee mit einem Sollbestand von
100'000 Armeeangehörigen beschlossen. In der Wintersession des Nationalrates gab es
wieder zwei Minderheitsanträge dazu, von links einen auf eine kleinere Armee mit
80'000 sowie von rechts einen Antrag auf eine grössere Armee mit 120'000 AdA im
Normalbetrieb. Ähnlich zeigten sich die Präferenzen im Ratssaal: Während die SVP-
Fraktion einen grösseren Bestand forderte, standen die anderen bürgerlichen
Fraktionen für den Mittelweg ein. Die Ratslinke wollte eine möglichst schlanke Armee,
die etwas weniger kosten würde. Die erneute Behandlung der Organisationsverordnung
ging jedoch im Lichte der weitaus heftiger geführten Debatte um das MG beinahe etwas
unter. So wurden die Anträge diskussionslos – die Positionen wurden dargelegt –
einander gegenübergestellt. Mit 58 gegen 135 respektive 68 zu 124 Stimmen unterlagen
beide Minderheitsanträge deutlich. Somit war eine Armee mit einem Sollbestand von
100'000 Militärdienstpflichtigen und einem Effektivbestand von maximal 140'000 AdA
beschlossene Sache.
Auch punkto Armeeorganisation im Bereich der Führungsebene gab es nochmals
differierende Vorschläge. Die SiK-NR stellte sich mehrheitlich hinter die ständerätliche
Variante, die auf die ursprüngliche Entwurfsfassung zurückgeht, nachdem die kleine
Kammer an dieser ersten Formulierung festgehalten hatte. Erneut gab es einen Antrag
Graf-Litscher (sp, TG) für nur zwei mechanisierte Brigaden sowie einen Antrag Müller
(fdp, SG), der eine grössere Führungsstruktur etablieren wollte, wie dies im Ständerat
ebenfalls besprochen, jedoch verworfen worden war. Beide Anträge unterlagen
deutlich. Der Nationalrat lenkte damit auf die Fassung des Ständerates ein, die
Differenzen waren beseitigt und die Verordnung war bereit für die Schlussabstimmung.

Zahlungsrahmen der Armee 2017-2020

Nachdem sich die Armeefinanzen als wesentlicher Problempunkt in der WEA entpuppt
hatten, beschloss die SiK des Nationalrates, einen neuen Weg zu beschreiten und die
Finanzfrage aus den anderen Teilgeschäften der WEA herauszulösen und einen neuen
Zahlungsrahmen der Armee 2017-2020 vorzuschlagen, der in einem Bundesbeschluss
geregelt werden sollte. Bereits im Rahmen der Beratungen zur Armeebotschaft und der
dort geführten Debatte um die Armeefinanzierung hätte ein vom Bundesrat
vorgeschlagener Zahlungsrahmen verabschiedet werden sollen. Aufgrund der
Uneinigkeit über die Höhe der finanziellen Ressourcen, die der Armee zur Verfügung
gestellt werden sollten, war dieses Teilgeschäft damals jedoch gescheitert.
Offensichtlich mussten die Armeefinanzen aber in der WEA geregelt werden, daher
wählte die SiK-NR erneut diesen Weg. Das Ratsplenum folgte schliesslich diesem Antrag
vollumfassend. 

Eintreten auf diese neue Vorlage war jedoch nicht unumstritten. Ein Minderheitsantrag
Flach (glp, AG) wollte sich nicht darauf einlassen. Er wollte jedoch nicht grundsätzlich
gegen eine solche Lösung votieren, sondern lediglich vermeiden, dass der tags darauf
folgenden Budgetdebatte vorgegriffen werde. Sekundiert wurde er von Graf-Litscher
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(sp, TG), die jedoch eher sachpolitische Gründe für den Nichteintretensantrag
vorbrachte. Sie wollte keine feste Zahl in den Zahlungsrahmen schreiben. Der
Nationalrat trat jedoch auf die Vorlage ein (136 zu 56 Stimmen). 

Die Kommission schlug vor, CHF 5 Mrd. pro Jahr für die Armee einzusetzen und deshalb
als Konsequenz CHF 20 Mrd. für die Jahre 2017-2020 zu sprechen. Damit folgte sie
nicht nur dem Bundesrat und dem Ständerat, sondern auch früheren Entscheiden der
Bundesversammlung. Der Bundesrat hatte, das führte Verteidigungsminister Maurer
auch in seinem Referat aus, bereits einige Vorarbeiten – notabene für Einsparungen –
lanciert, um diese finanzielle Vorgabe zu erreichen. Beispielsweise wurden diverse
Bauten der Armee abgestossen, Waffenplätze geschlossen, aber auch Anstrengungen
unternommen, die Gesamtzahl an Diensttagen zu reduzieren. Gegenanträge kamen von
Graf-Litscher (sp, TG), Flach (glp, AG) und seitens von Siebenthal (svp, BE). Letzterer
strebte nach der Maximalvariante und faktisch nach den nötigen Aufwendungen für
eine Armee, die wie bisher mit CHF 5,4 Mrd. pro Jahr alimentiert war, und folglich nach
einem Umfang des Zahlungsrahmens von CHF 21,6 Mrd. Flachs Antrag lautete auf CHF
18,8 Mrd. Der Antrag Graf-Litscher entsprach demjenigen von Pierre-Alain Fridez (sp,
JU), der seinerseits diese Summe erfolglos vorgeschlagen hatte, als es noch um die
Festsetzung des Betrags im MG ging. Die Festsetzung auf CHF 17,6 Mrd. würde einer
jährlichen Alimentierung von CHF 4,4 Mrd. pro Jahr entsprechen; eine Zahl, die in den
Diskussionen immer wieder genannt wurde. Gegen alle anders lautenden Anträge als die
auch von der SiK befürworteten CHF 20 Mrd. führte Bundesrat Maurer Gegenargumente
an. Gegen eine Erhöhung sprachen die bereits getätigten Sparanstrengungen und gegen
eine Verminderung der Finanzströme sprach schlicht der Auftrag der Armee, deren
Sollbestand von 100'000 Militärs inzwischen beschlossene Sache war. Offenbar
überzeugten die Voten der beiden SVP-Exponenten Maurer und Hurter (svp, SH), denn
das Ratsplenum verwarf sämtliche Varianten und einigte sich auf den Mehrheitsantrag.
Mit 156 zu 29 Stimmen bei 5 Enthaltungen wurde auch die Schuldenbremse gelöst. In
der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 141 zu 30 Stimmen und 21 Enthaltungen
genehmigt. Nachdem also die Finanzen die WEA an den Rand des Schiffbruchs gebracht
hatten, war jetzt eine Variante aufgegleist worden, die gute Vorzeichen hatte, auch im
Ständerat eine Mehrheit zu finden. 24

Ausrüstung und Beschaffung

En octobre, les nouveaux calculs des prix ont montré une augmentation des coûts pour
le remplacement des 54 F-5 Tiger. Les 2,2 milliards de francs prévus pour l'achat de 22
nouveaux avions de combat ne suffisaient pas. Le président de la sous-commission de
remplacement des F-5 Tiger du Conseil national, Thomas Hurter (udc, SH), a alors
proposé d’acheter entre 8 et 12 avions lors du prochain programme d’armement et de
repousser les autres tranches d’acquisition de 5 ou 10 ans. Initialement, les forces
aériennes suisses avaient demandé 33 avions pour garantir leur mission. Parallèlement,
des fuites dans la presse ont révélé que le chef du DDPS a proposé au Conseil fédéral
d’abandonner l’achat de nouveaux avions de combat ou du moins de repousser leur
achat. En réaction à cette proposition, la CPS-CN a recommandé au Conseil fédéral de
ne pas abandonner l’idée de remplacement et au contraire de terminer l’évaluation en
cours des avions en attendant le rapport sur la politique de sécurité. Le Conseil fédéral
a réagit à ces fuites en soustrayant l’élaboration du rapport sur la politique de sécurité
au seul DDPS (voir ici). 25

ANDERES
DATUM: 23.10.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

En réaction au dépôt de cette initiative, le Conseil fédéral a demandé des
optimisations afin d’augmenter la sécurité en ce qui concerne les armes d’ordonnance
et le DDPS a lancé une consultation des directeurs cantonaux de la police et des
affaires militaires ainsi que de la Fédération sportive suisse de tir. En avril, l’armée a
décidé de retirer l’arme d’ordonnance à une centaine de militaires en raison de risques
d’abus. Cette procédure fait notamment suite à l’assassinat d’une personne à un arrêt
de bus à Zürich par un militaire en congé fin 2007. En août, Ueli Maurer a présenté des
projets d'ordonnance en vue de prévenir les abus par des mesures militaires et civiles.
Ainsi, il projette de donner la possibilité aux militaires de déposer volontairement leur
arme d’ordonnance dans les arsenaux cantonaux dès 2010 et d'octroyer la compétence
à l'armée de retirer l’arme à titre préventif à un soldat qui montre des signes de
dangerosité. Il a proposé également d'obliger les autorités civiles, les médecins, les
psychologues et les psychiatres civils à signaler à l’armée les cas potentiellement
dangereux et de soumettre l’acquisition de l’arme d’ordonnance après les obligations

VOLKSINITIATIVE
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SÉBASTIEN SCHNYDER
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militaires à un permis d’acquisition d’arme comme toute arme civile. Par ailleurs, le
DDPS a proposé dans la révision de la LAAM (voir ici) de donner la possibilité à l'armée
d'avoir accès au casier judiciaire afin de permettre des contrôles de sécurité relatif aux
personnes (CSP). A la fin de l’année le Conseil fédéral a publié son message concernant
l’initiative «Pour la protection face à la violence des armes» en recommandant de la
rejeter. 26

Zwischen den verschiedenen Stationen, die dieses Geschäft innerhalb der
parlamentarischen Entscheidfindung durchschritten hatte, berichteten die Medien
jeweils sehr detailliert und mit grossem Umfang über den Kampfjet-Kauf. Neben der
Aufarbeitung der parlamentarischen Debatte wurden eine Vielzahl von Szenarien und
Alternativen skizziert. Berichtet wurde auch über die Bestrebungen seitens des VBS und
dessen Vorsteher, Bundesrat Maurer, den Flugzeugkauf voranzutreiben bzw. die durch
den Aufschub entstehende Lücke in der Einsatzbereitschaft der alten Tiger-Flugzeuge
zu schliessen. Maurer hatte im April das bundeseigene Rüstungsbeschaffungszentrum
Armasuisse damit beauftragt, bis Ende 2011 eine Machbarkeitsstudie zu erstellen und
zu prüfen, inwiefern die Tiger F-5 Jets aufgerüstet werden könnten. Die technischen
Defizite der Tiger Flugzeuge liessen eine funktionierende Überwachung des Luftraums
bis anhin nicht zu. Das Vorhaben erntete unter anderem aufgrund der hohen Kosten
Kritik. 27

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 21.04.2011
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Nachdem bereits im Jahr 2010 die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge vom Bundesrat
aus budgetären Gründen verschoben wurde, kam diese Angelegenheit in Form einer
Motion der SiK des Nationalrats noch im Jahr 2010 erneut zur Sprache. Die Motion, die
eine Kampfjetbeschaffung in der Legislaturperiode 2012-2015 ermöglichen sollte,
wurde im März respektive im Juni 2011 von beiden Kammern überwiesen. Dies sorgte für
Wirbel, da damit die Sparpläne des Bundesrates teilweise zurückgebunden werden
müssen. Das Signal des Parlamentes war allerdings deutlich: Es sollten schneller neue
Flugzeuge beschafft werden. In der Detailberatung war die Stimmung aufgeheizt und
zwar nicht nur aus thematischen Gründen. Aus Versehen hatte sich der als
französischer Sprecher gemeldete Luzerner Nationalrat Pius Segmüller (cvp, LU) auf
Deutsch geäussert, was bei den frankophonen Volksvertretern grosses Unverständnis
hervorrief, weil damit unüblicherweise zwei deutschsprachige Kommissionssprecher zu
Wort kamen. Die intermediäre staatspolitische Diskussion, die dadurch hervorgerufen
wurde, dauerte allerdings nicht lange, da Ratspräsident Germanier (fdp, VS) diese rasch
unterband. Aufgrund dieses Begleitumstands enthielten sich einige Romands im
Nationalrat in der Schlussabstimmung ihrer Stimme. Trotzdem wurde die Motion mit 95
zu 69 Stimmen angenommen und dem Ständerat überwiesen. In der kleinen Kammer
wurde die Motion zusammen mit dem Armeebericht 2010 besprochen. Die Mehrheit
der SiK des Ständerates und eine der beiden Kommissionsminderheiten wollten den
Bundesrat beauftragen, bis Ende 2011 eine Botschaft für ein besonderes
Finanzierungsmodell zur Beschaffung von 22 neuen Kampfjets und die Beseitigung von
Ausrüstungslücken vorzulegen. Die Idee einer gesonderten Finanzierung stammte aus
einer Motion von Jean-René Fournier (cvp, VS) (Mo. 10.3724) aus dem Jahr 2010, die
damit in den Entwurf zur Botschaft zum Armeebericht eingearbeitet wurde. Die Voten
zum Ersatz der Tiger-Kampfflugzeuge waren kontrovers: Bruno Frick (cvp, SZ) verlangte
eine rasche Entscheidung, da die Offerten der Anbieter der Flugzeuge nur beschränkte
Gültigkeit hätten. Dagegen äusserten sich Peter Bieri (cvp, ZG) und Pankraz Freitag (fdp,
GL) eher kritisch. Bieri hielt den Auftrag an den Bundesrat für unseriös und Freitag
bezweifelte, dass es dem Bundesrat gelingen würde, bis Ende 2011 eine Botschaft mit
gesichertem Finanzierungsmodell vorzulegen. Der zuständige Bundesrat und
Departementsvorsteher Maurer erklärte, dass die Landesregierung ein
referendumsfähiges Gesetz ausarbeiten wolle, welches während zehn Jahren
Sparbeiträge für den Kauf von Kampfjets vorsehe. Gleichzeitig bekundete er die
Ablehnung des Bundesrates, sich bis 2011 in einer Botschaft dazu zu äussern. In der
Abstimmung zum Armeebericht 2010 wurde der Bundesbeschluss mit 24 zu 10 Stimmen
gemäss Vorschlag der Kommissionsmehrheit (100'000 Armeeangehörige, Kosten von 5.1
Mia. CHF und eine Sonderfinanzierung zur Beschaffung der Kampfjets) und damit
abweichend vom Entwurf des Bundesrates angenommen. In dieser Formulierung
wurden die Forderungen aus den beiden genannten Motionen in den Entwurf des
Ständerates eingearbeitet. Der Nationalrat, der den Armeebericht in der Folge ebenfalls
diskutierte, sprach sich für einen Ausgabenplafonds von 5 Mia. CHF aus. Dieses
Globalbudget sollte auch die Finanzierung der 22 neuen Kampfflugzeuge sicherstellen.
Damit sprach sich der Nationalrat gegen eine Sonderfinanzierung der Kampfjets aus.
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DATUM: 14.09.2011
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Die Ratslinke war mit ihren Bestrebungen, das Budget zu kürzen oder zumindest bei
den vom Bundesrat vorgesehenen 4.4 Mia. CHF zu belassen, gescheitert. Die
entstandene Differenz zum Ständerat wurde im Bereinigungsverfahren diskutiert. Die
kleine Kammer hielt an ihrem Vorhaben fest, den Kauf der neuen Kampfflugzeuge über
eine referendumsfähige Sonderfinanzierung abzuwickeln. Das vom Nationalrat
beschlossene Kostendach von 5 Mia. CHF reduzierte der Ständerat auf 4 Mia. CHF. Dies
sei realistisch, da die Anbieter der Flugzeuge in den Offerten mit einem Euro
Umrechnungskurs von 1.60 CHF gerechnet hätten. Im Nationalrat wurde jedoch daran
festgehalten, die Armeeausgaben auf 5 Mia. CHF aufzustocken und die Beschaffung der
Kampfjets über das ordentliche Rüstungsbudget abzuwickeln. Damit wurde die Motion
der SiK-NR allerdings obsolet und zurückgezogen. Die Frage, ob die Bürgerinnen und
Bürger über den Kauf neuer Kampfjets entscheiden sollen, war bis zuletzt umstritten.
Die Anträge von links-grüner Seite, das Geschäft referendumsfähig zu machen, wurden
mit 98 zu 93 Stimmen abgelehnt. In der weiteren Diskussion folgte der Ständerat
schliesslich der grossen Kammer. Der Armee sollen 5 Mia. CHF zur Verfügung stehen
und über dieses Budget soll auch die Beschaffung der neuen Kampfflugzeuge
abgewickelt werden. Weil auch die kleine Kammer gegen eine Unterstellung des
Geschäftes unter ein Referendum war, fand sich eine letzte Differenz hinsichtlich des
zeitlichen Rahmens: Der Ständerat wollte den Ausgabenplafond per 2014 und nicht per
2013 erhöhen. Der Nationalrat nahm diesen Vorschlag in der Folge auf. Dass die
Stimmbevölkerung nicht in den Kaufentscheid miteinbezogen wurde, da keine
Volksabstimmung stattfinden soll, hatte auch in den Medien ein grosses Echo
hervorgerufen. Vor allem links-grüne Kreise wurden zitiert, die monierten, dass das Volk
das letzte Wort haben sollte. 28

Nachdem Ende Oktober die Evaluation der in Frage kommenden Flugzeugtypen
abgeschlossen worden war, wollte sich der Bundesrat bis zum Jahresende auf ein
Modell festlegen. Zur Auswahl standen drei Typen: Der Eurofighter Typhoon des
europäischen Rüstungskonzerns EADS, die Rafale des französischen Herstellers
Dassault sowie der Saab JAS 39 Gripen aus Schweden. Anfang Dezember wurde der
Entscheid des Bundesrates bekannt gegeben. Dieser hatte sich für das schwedische
Modell Gripen entschieden, wovon 22 Stück für CHF 3 Mia. angeschafft werden sollen.
Damit hatte sich der Bundesrat für die kostengünstigste Variante entschieden. Darauf
gab es einige Kritik: Nicht nur, weil der Preis als wichtigstes Kriterium erschien, sondern
weil der Gripen erst als Prototyp existierte. Darüber hinaus gelangten wenige Wochen
vor dem Entscheid geheime Evaluationsdokumente an die Öffentlichkeit, welche dem
Gripen ein schlechtes Leistungszeugnis ausgestellt hatten. Im Anschluss stand vor allem
die Frage im Raum, wie diese Dokumente ihren Weg in die Medien fanden. Der
Typenentscheid wurde auch aus den Reihen der SVP harsch kritisiert. Einige Politiker
vermuteten in dieser Typenentscheidung gar einen Sabotageakt seitens des
Bundesrates, da der Gripen im Parlament die schlechtesten Chancen gehabt hätte.
Bundesrat Maurer selbst hatte sich dahingehend geäussert, dass nicht ein
Spitzenflugzeug ausgewählt worden sei, sondern dasjenige mit dem besten Preis-
Leistungs-Verhältnis. Der Gripen eigne sich hervorragend für die Schweizer
Bedürfnisse, gab der Verteidigungsminister zu Protokoll. Trotz der negativen
Reaktionen wurden im Berichtsjahr keine tiefgreifenden Kursänderungen mehr
getätigt. 29

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 01.12.2011
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die mediale Berichterstattung über die Gripen-Beschaffung erstreckte sich über weit
mehr als nur die institutionellen Entscheidungen in Parlament und Bundesrat. In der
ersten Hälfte des Berichtsjahres dominierten Meldungen über vertrauliche
Evaluationsberichte, welche bereits früher an die Öffentlichkeit gelangt waren. Diesen
Dokumenten war unter anderem eine ungenügende Bewertung des ausgewählten
Modells Gripen zu entnehmen. Die Kritik brachte eine Flut an Medienberichten hervor,
wobei insbesondere in Frage gestellt wurde, ob das vom Bundesrat favorisierte Modell
den gestellten Anforderungen entsprechen würde. Hinterfragt wurde indes auch der
Entscheid des Bundesrates zu Gunsten des schwedischen Fabrikats, welches zunächst
mit einer Note „ungenügend“ bewertet worden sei. Bei der Medienkonferenz zum
Typenentscheid wurde der Gripen schliesslich als gut befunden – er erfülle die
Anforderungen „klar“. Ende Januar 2012 wurde bekannt, dass der unterlegene
französische Hersteller Dassault der Schweiz ein neues Angebot für 18 Jets des Typs
Rafale unterbreitet hatte. Mit 2,7 Mia. CHF lag das Angebot um 400 Mio. CHF unter dem
Preis der 22 beantragten Gripen. Gemäss Hersteller und bestätigenden
Expertenmeinungen seien 18 Rafales gleich effizient wie 22 Gripen, da sie eine höhere
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Reichweite hätten. Rüstungsminister Maurer schlug jedoch sämtliche Angebote aus und
wies Kritik von sich, dass die unterlegenen Anbieter Dassault und EADS unfair behandelt
worden seien, da sie ihre Angebote nicht anpassen konnten. Die Bedenken über die
Qualität des Gripen halten sich über Monate hartnäckig. Da erst ein „Demonstrator“, ein
Prototyp, des neuen Modells Gripen E/F existierte, schien es unklar, wie sich das
Nachfolgemodell vom vorhergehenden Modell C/D abheben würde. Alles in allem
herrschte im Frühjahr 2012 grosse Unklarheit, einerseits über die Kosten der zu
beschaffenden Maschinen und andererseits über die Leistungsfähigkeit des Jets. Noch
im Februar deckt die Presse weitere Details über die Bewertung des Gripen auf.
Ungenügende Leistungen und Negativschlagzeilen führten zu beständiger Skepsis und
einem fruchtbaren Nährboden für Kampfjetgegner. Die Dauerkritik gipfelte schliesslich
in einer Medienorientierung, zu der sich Bundesrat Maurer am 15. Februar gezwungen
sah. Vor versammelter Medienschar verteidigte Maurer, flankiert von den höchsten
Offizieren, den Typenentscheid. Der Gripen sei die optimale Lösung für die Schweizer
Armee. Das schwedische Produkt hätte die tiefsten Betriebskosten und sei so, neben
dem tieferen Beschaffungspreis, den Konkurrenten vorzuziehen. Die Gegner zeigten
sich allerdings noch nicht zufrieden mit den gelieferten Erklärungen und so wurde
weiterhin eine offene und langwierige Debatte in den Medien geführt. Erste Stimmen
erklärten den Kampfjetkauf bereits Mitte Februar als gescheitert. Die Basler Zeitung
liess es sich schliesslich auch nicht nehmen, Anfang März Parallelen zur Mirage Affäre zu
ziehen, welche Ende der Fünfzigerjahre einen Kampfflugzeugkauf zu einem
Spiessrutenlauf zwischen Parlament und Regierung werden liess. Im gleichen Blatt war
Mitte März berichtet worden, dass der Typenentscheid zu Gunsten des Gripen viel
früher gefallen sei, als bis dahin bekannt. Gestützt auf eine bundesrätliche Antwort auf
mehrere Interpellationen im Nationalrat, gab die Zeitung an, dass bereits Ende 2010 ein
Entscheid gefallen sei. Das mediale Auf und Ab erstreckte sich über den gesamten
Sommer 2012. 30

Erschwerend kam hinzu, dass Schweden angeblich weniger Gripen-Jets beschaffen
wolle, als bis anhin kommuniziert. Dies hätte für die Schweiz erhebliche finanzielle
Folgen, da sich die Entwicklungskosten anders verteilen würden. Bundesrat Maurer
begegnete der anhaltenden Kritik Ende August an einem einberufenen
Kasernengespräch in Thun. Dabei beabsichtigte Maurer eine Richtigstellung der
kritisierten Punkte und andererseits wollte er das mit Schweden getroffene
Rahmenabkommen erklären. Das Hauptinteresse nach der Frage um die Beteiligung der
Schweiz an den Entwicklungskosten konnte Maurer befriedigen: Die Schweiz müsse sich
nicht finanziell beteiligen. Zudem wurden der Preis und die Lieferfrist vertraglich
vereinbart. So soll ab 2018 die erste Lieferung erfolgen. Für eine Zwischenperiode von
2016 bis 2020 wurde vorgeschlagen, Gripen Flugzeuge des älteren Typs C/D zu mieten,
um einerseits die Piloten auf dem Gripen auszubilden und weiter die F/A 18 Flotte zu
entlasten – eine Idee, welche wiederum einige Kritik ernten sollte. Die FDP betitelte
diesen Vorschlag als absurd. Es mache keinen Sinn, Piloten auf einem alten Modell
auszubilden, wenn die neu entwickelten und ausgelieferten Flieger ein völlig anderes
Flugverhalten hätten. Ähnliche Kritik wurde aus der SiK-N geäussert.
Kommissionspräsident Hurter (svp, ZH) befürchtete dadurch einen Kontrollverlust
gegenüber dem Hersteller. Während des gesamten Anlasses in Thun beteuerte
Bundesrat Maurer stets, dass der Gripen die Bedürfnisse der Schweiz am besten und
am günstigsten befriedige. 31

ANDERES
DATUM: 29.08.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Einen Höhepunkt fanden die Gripen-Diskussionen Ende September des Berichtsjahres,
als die Parteipräsidenten gemeinsam per Brief mit einem Fragenkatalog an die
Bundespräsidentin Widmer-Schlumpf gelangten. Zu grosse Unsicherheiten und zu
viele offene Fragen stünden im Raum, um auch das Stimmvolk im Vorfeld einer zu
erwartenden Abstimmung genügend informieren und vor allem überzeugen zu können.
Ein Fragenkatalog sollte ermöglichen, Klarheit über technische und finanzielle Risiken,
Betriebskosten, Beschaffungsprozess und strategischen Aspekten zu gewinnen. Diese
Fragen sollten möglichst bald und öffentlich beantwortet werden, so die Bitte der
Parteipräsidenten. Mitte November veröffentlichte der Bundesrat seine Antworten zu
den gestellten Fragen, welche von den Parteien zunächst skeptisch aufgenommen
wurden und welche das Unbehagen nicht beheben konnten, da Unklarheiten und offene
Formulierungen, teilweise sogar widersprüchliche Angaben gemacht wurden. So sah
sich Verteidigungsminister Maurer gezwungen, Mitte Dezember mit den
Parteipräsidenten zusammen zu kommen, um weitere offene Fragen zu klären. Ein
echter Befreiungsschlag war dem Bundesrat damit noch immer nicht gelungen. Auch

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 01.12.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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die Runde mit den Parteipräsidenten konnte Maurer nicht nutzen, um die Gunst der
Parteien zurück zu gewinnen. Damit dürfte das Geschäft einen schweren Stand haben,
wenn es im Frühjahr 2013 in den Räten behandelt wird. 32

In der Frühjährssession des Berichtsjahres wurde im Ständerat über eine Motion
Niederberger (cvp, NW) befunden. Der Motionär verlangte vom Bundesrat die
vorgesehene Liquidation von Festungsminenwerfern zu stoppen sowie künftig geplante
Ausserdienststellungen von Rüstungsgütern dem Parlament zur Genehmigung
vorzulegen. In seiner Antwort griff der Bundesrat die im sicherheitspolitischen Bericht
und im Armeebericht 2010 skizzierten Szenarien auf und beharrte auf der Position, dass
ältere Rüstungssysteme ausgemustert werden müssten. So sieht der Bundesrat die
Armeeberichte und Rüstungsprogramme auch weiterhin als adäquates Mittel zur
Darlegung künftiger Anpassungen innerhalb der Armee, sei es in finanzieller oder
abrüstungstechnischer Hinsicht. Im Ständerat wurde die von Bundesrat Maurer
kommentierte und zur Ablehnung beantragte Motion ohne Diskussion knapp mit 14 zu 13
Stimmen angenommen. Die Mehrheit der Kommission des Nationalrates beantragte die
Ablehnung der Motion, die Ende Jahr in der grossen Kammer beraten wurde. Eine
Minderheit Hurter (svp, SH) unterstützte die Motion. Dabei standen sich finanzielle
Aspekte um die generelle Restrukturierung der Armee und Überlegungen über
Beibehaltung oder Liquidierung altgedienter Systeme gegenüber. In der Ratsdebatte
anerkannten die Redner die teilweise Erfüllung der Motion, da die Ausserdienststellung
von Festungsanlagen bereits gestoppt worden war. Keine Einigkeit herrschte über die
Absicht, vom Bundesrat jeweils separate Berichte über Abrüstungen einzufordern.
Letztlich obsiegte in der Abstimmung die Kommissionsminderheit und die Motion
wurde mit 91 gegen 73 Stimmen angenommen. Dabei konnte sich eine grosse Koalition
der bürgerlichen Parteien gegen links-grün durchsetzen. Die künftig nötige
Genehmigung von geplanten Ausserdienststellungen bedeutet eine
Kompetenzenverlagerung vom Bundesrat auf die Ebene des Parlamentes. 33

MOTION
DATUM: 06.12.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Das Geschäft Tiger-Teilersatz zog sich über das gesamte Berichtsjahr hindurch und
gelangte noch nicht zu einem Entscheid. Die Kritik brach nicht ab und die Regierung,
vor allem Bundesrat Maurer, hatte viel Arbeit zu leisten, damit der Gripen-Deal nicht
bereits vor einer Parlamentsentscheidung zu einem Fiakso wurde. Kritiker und
Kampfjet-Gegner erhielten indes ungefragt immer wieder neue Angriffsflächen. Die
wichtige Rolle der Gripen Subkommission der SiK-NR und deren Einfluss auf das
Geschäft wird 2013 noch deutlicher zum Tragen kommen, wenn es darum gehen wird,
den Kauf der 22 Flugzeuge im Parlament zu behandeln.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge im Rahmen des Projektes Tiger-Teilersatz war
auch im Berichtsjahr wieder vorherrschendes Thema in der Verteidigungspolitik.
Angesichts der aufzuwendenden CHF 3,126 Mia. war dieses Rüstungsgeschäft auch
eines der grossen Traktanden der gesamten Bundespolitik des Berichtjahrs. Nachdem
2011 der Typenentscheid gefällt wurde und sich der Bundesrat nach einer langwierigen
und nicht reibungslos verlaufenen Evaluation für den schwedischen Gripen
entschieden hatte, galt es 2012 diesen Entscheid zu verteidigen, die Beschaffung
voranzutreiben sowie die wichtigsten Eckpunkte zu sichern. Nicht nur der
Beschaffungskredit von über drei Milliarden Franken musste geplant werden, sondern
auch der Rückhalt im Parlament gewonnen und die Zusammenarbeit mit dem
Lieferanten Saab und dem Schwedischen Staat koordiniert, respektive mit dem Kauf
einher gehende Kompensationsgeschäfte vereinbart. Dass dies keine einfache Aufgabe
für Verteidigungsminister Maurer war, zeigte nicht nur der Verlauf der Geschichte
dieses Vorhabens, sondern legten auch die Erfahrungen früherer
Kampfjetbeschaffungen nahe, welche aus diversen Gründen jeweils für viel Unmut auf
allen Ebenen sorgten. Bis ins Spätjahr hinein sorgte eine intensiv geführte, durchaus
kritische mediale Kampagne für Kontroversen. Dabei wurde immer wieder in Frage
gestellt, ob der Gripen überhaupt das richtige Flugzeug sei. Mit denkbar schlechten
Voraussetzungen musste der Verteidigungsminister im Berichtsjahr die Gripen-
Beschaffung im Parlament vertreten. Diese war mit der bundesrätlichen Botschaft zum
Rüstungsprogramm 2012 Mitte November 2012 den eidgenössischen Räten beantragt
worden. Für die Beschaffung von 22 Kampfflugzeugen des Typs Gripen E war ein
Verpflichtungskredit von besagten rund CHF 3 Mia. zu beschliessen. Ein
referendumfähiges Gripen-Fondsgesetz sollte die Finanzierung legitimieren und
sicherstellen.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Bevor das Rüstungsgeschäft im Parlament besprochen wurde, waren einige
Nebenschauplätze in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Im Januar wurde bekannt,
dass einer der an der Typenevaluation beteiligten Flugversuchsingenieure seine
Arbeitsstelle nach über 30 Jahren bei der Luftwaffe verlassen musste. Durch eine
Amtsgeheimnisverletzung fand ein vertrauliches Protokoll der Gripen-Subkommission
den Weg an die Öffentlichkeit. Darin festgehaltene, kritische Äusserungen des
Ingenieurs über den Gripen gaben den Ausschlag zu seiner Entlassung. Nachdem
bekannt wurde, dass bereits 2012 ein weiterer Flugversuchsingenieur seinen Posten
räumen musste, wurde von einer Art „Säuberungsaktion unter Gripen-Kritikern“
berichtet. Eine den Betroffenen auferlegte Schweigepflicht zur Sache war ein
gefundenes Fressen für die Medien. Beim VBS erbetene Stellungnahmen blieben jedoch
vorerst ebenfalls aus, womit die Angelegenheit einen weiteren Knick in der Gripen-
Story darstellte. Bevor diese Indiskretionen aufgeklärt werden konnten, wie von SiK-
Präsidentin Galladé (sp, ZH) und Subkommissionspräsident Hurter (svp, SH) gefordert,
waren die Ingenieure quasi Bauernopfer in einer nunmehr unwürdigen
„Indiskretionenflut“. Später wurde bekannt, dass es zwischen dem Gripen-Projektleiter
bei armasuisse und dem Flugwaffen-Experten zum Zwist kam, worauf anscheinend auch
von Seiten Saab eine personelle Veränderung verlangt wurde. 

Gleichzeitig erreichten positive Signale aus Schweden die Schweiz: Schwedens
Regierung gab der Militärleitung den Auftrag, 60 Jets des Typs Gripen E bei Saab zu
bestellen. Diese Beschaffung wurde jedoch an die Bedingung geknüpft, dass
mindestens ein Partner mitmache. Falls die Schweiz, oder ein anderes Land, nicht folgt
und bis Ende 2014 ebenfalls mindestens 20 Jets ebendiesen Typs bestellt, kann die
Regierung von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen und die Bestellung stornieren.
Schwedens Vertrauen in den (eigenen) Jet gab der Debatte in der Schweiz zwar
Aufwind, aber noch schienen zu viele Vertragsklauseln zu unsicher: Das VBS sollte sich
im Auftrag des Parlaments gegen Nichterfüllen der Verträge absichern. Schweden solle
mit der Herstellerfirma Saab einen Vertrag über 82 Jets abschliessen, die Schweiz
ihrerseits einen mit Schwedens Regierung über den Kauf von 22 dieser Jets. So machte
etwa die FDP ihre Zustimmung im Parlament davon abhängig, dass Strafzahlungen fällig
werden sollen, wenn Saab einzelne Leistungen nicht erbringe. 

Noch bevor die Vorlage im Parlament besprochen wurde, formierte sich Mitte Februar
ein linkes Anti-Gripen-Bündnis, welches sich für den Referendumskampf vorbereiten
wollte. Die Grüne Partei, mit alt Nationalrat Jo Lang (gp, ZG) als prominentem Jet-
Gegner, die SP, JUSO, Junge Grüne, die GSoA und andere Organisationen schlossen sich
der Allianz an. Das Zeichen war deutlich: bei einer Annahme im Parlament sollte das
Referendum ergriffen werden. 

Als Erstrat hatte sich Anfang März der Ständerat mit dem Geschäft zur Beschaffung
auseinanderzusetzen. Die Mehrheit der sicherheitspolitischen Kommission (SiK) sprach
sich (mit neun zu vier Stimmen) für Eintreten auf die Vorlage aus. Aus der
Finanzkommission kamen ebenfalls positive Signale: diese hatte der Finanzierung mit
sieben zu zwei Stimmen grünes Licht gegeben. Es gab aber auch den erwarteten
Widerstand: Eine Minderheit Zanetti (sp, SO) beantragte Nichteintreten mit der
Begründung, die ganze Beschaffung sei zu unsicher. Zudem stellte sie die
Notwendigkeit neuer Flugzeuge grundsätzlich in Frage und schlug vor, die Schweiz solle
sich am Luftraumüberwachungsprogramm der NATO beteiligen. Ein weiterer Antrag
Recordon (gp, VD) verlangte Rückweisung an die Kommission mit der Aufgabe, den
Erwerbsvertrag genauer zu prüfen. Die Eintretensdebatte war von Bekenntnissen zu
Armee und Sicherheit geprägt, jedoch auch seitens bürgerlicher Politiker mit kritischen
Voten versehen. Die finanziellen Risiken seien zu gross, so beispielsweise Ständerat
Jenny (svp, GL). Der Flugzeugbeschaffung gegenüber kritisch eingestellte, bürgerliche
Räte sahen im grossen finanziellen Aufwand zu grosse Einschnitte ins ordentliche
Armeebudget, welches in den nächsten zehn Jahren zusätzlich den vom Bundesrat
vorgesehenen Gripen-Fonds speisen müsse. Sämtliche Gegenanträge hatten
schliesslich in den Eintretensabstimmungen keine Chance: Der Nichteintretensantrag
scheiterte zwar mit 22 zu 20 Stimmen nur knapp, der Rückweisungsantrag etwas
deutlicher mit 25 zu elf Stimmen. Der Bundesbeschluss wurde im Ständerat damit
grundsätzlich gutgeheissen, scheiterte aber am fehlenden qualifizierten Mehr zur
Lösung der Ausgabenbremse. Die SiK beantragte überdies einen zusätzlichen Artikel,
wonach der Bundesrat den SiK beider Räte jährlich einen Bericht über den Stand der
Beschaffung unterbreiten muss. Damit schuf der Ständerat einen neuen, vom
Bundesratsentwurf abweichenden Passus. Mit 22 zu 20 Stimmen in der
Gesamtabstimmung überwies der Ständerat das Geschäft an den Nationalrat. Die FDP
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Fraktion hatte sich schliesslich zu einem Ja durchringen können, nachdem früher
monierte Verbesserungen in den Verträgen angebracht worden waren. Das gleichzeitig
traktandierte Gripen-Fondsgesetz war ebenfalls von einem Rückweisungsantrag
Recordon (gp, VD) betroffen, welcher jedoch deutlich abgelehnt wurde. In der
Schlussabstimmung nahm der Ständerat das Gesetz mit 23 zu 15 Stimmen deutlich an.
Dass die Vorlage am qualifizierten Mehr vorerst gescheitert war, wurde in den medialen
Berichterstattungen als eigentliche „Ohrfeige“ betitelt. Das daraus resultierende
mindestens vorübergehende Nein wurde auch als Quittung für mangelhafte
Kommunikation seitens des VBS bezeichnet, jedoch auch als Zeichen gegen eine
unentschlossene Regierung, welche noch 2010 im Armeebericht von einer
Kampfjetbeschaffung absehen wollte. Konsterniert konstatierte der
Verteidigungsminister denn auch, dass das Geschäft ins Wanken gerate. 

In der Folge wurde der Entscheid der sicherheitspolitischen Kommission (SiK) des
Nationalrates mit Spannung erwartet. Nach dem Votum im Ständerat und im Wissen um
die kritische Haltung des Meinungsführers und Gripen-Subkommissionspräsidenten
Thomas Hurter (svp, SH), war nicht klar, wie andere bürgerliche Kommissionsangehörige
stimmen würden. Bundesrat Maurer trug zudem mit brisanten Aussagen weiter zur
Unruhe bei: In einer Rede bei der Schweizerischen Offiziersgesellschaft sprach der
Verteidigungsminister unter anderem von der Beschaffung unbemannter Flugkörper
(Drohnen), welche just in der Auslieferungsphase der ersten Gripen-Jets beantragt
werden sollen. In ihrer Sitzung Anfang April beschloss die SiK dann allerdings, erst im
August zu entscheiden und bis dahin zusätzliche Forderungen zu stellen – was
gleichzeitig eine zeitliche Verzögerung von mehreren Monaten bedeutete. Die grösste
Baustelle orteten die Sicherheitspolitiker in den Zahlungsmodalitäten: Über einen
Rückbehalt eines Teils der Zahlungen an Schweden solle sich die Schweiz absichern.
Zusätzlich sollen als Grundbedingung nicht mehr als 15 Prozent des Gesamtkaufpreises
als Anzahlung nach Schweden überwiesen werden. Als zweite Massnahme soll das VBS
bei jeder fällig werdenden Teilzahlung für die Kampfflieger jeweils acht Prozent
zurückbehalten. Die Hälfte dieser acht Prozent erhält Schweden bei korrekter
Auslieferung einer Tranche, den Restbetrag beim erfolgreichen Abschluss des ganzen
Geschäfts. Die zurückbehaltenen Gelder sollen als Druckmittel dienen, falls die
Herstellerfirma Saab die vereinbarten Anforderungen nicht erfülle oder die Jets zu spät
ausliefere. Die Forderungen zwangen das Verteidigungsdepartement zu
Nachverhandlungen – und wurden von SVP Politikern als „Misstrauensvotum gegen
Schweden“ kritisiert. Trotz Verzögerungen innerhalb des Berichtsjahres änderte sich
die Agenda aber nicht grundsätzlich. Statt in der Sommersession hatte sich der
Nationalrat erst im Herbst mit dem Geschäft auseinanderzusetzen, eine allfällige
Referendumsabstimmung würde jedoch gleichwohl 2014 stattfinden können. 

Vor der wegweisenden zweiten Sitzung der SiK im August wurde bekannt, dass das VBS
die gewünschten Forderungen nicht hatte aushandeln können. Statt der verlangten
Verringerung der Akontozahlungen an Schweden auf 15 Prozent, pochte der
Vertragspartner auf 40 Prozent oder rund CHF 1 Mia. Da Schweden jedoch ursprünglich
rund zwei Drittel des Kaufpreises als Akontozahlung forderte, konnte die Einigung auf
den genannten Betrag als Kompromiss betrachtet werden. In anderen Belangen wie der
Regelung einer Konventionalstrafe wurden jedoch Fortschritte gemacht. Ende August
wurden in einer SiK-Sitzung die aufgeschobenen Traktanden zur Gripen-Beschaffung
nachgeholt. Dass im VBS weiter verhandelt worden war, hatte sich gelohnt: die
Sicherheitspolitiker konnten sich zu einem Ja zum Gripen durchringen, wenn auch
gegen die geschlossene Linke innerhalb der Kommission. Damit erhielt das Geschäft
einen positiven Schub für die anstehende Debatte in der Volkskammer. 

Der Nationalrat beschäftigte sich in der Herbstsession mit dem Geschäft. Die SiK
beantragte dem Plenum mit 14 zu neun Stimmen, auf die Vorlage einzutreten und ihr
zuzustimmen. Die Finanzkommission des Nationalrates hatte die Vorlage bereits im
Frühjahr gutgeheissen. Dennoch stand das Geschäft wie in der kleinen Kammer von
Beginn weg im Gegenwind. Ein Nichteintretensantrag und zwei Rückweisungsanträge
standen im Raum. Eine Minderheit Allemann (sp, BE) fasste unter dem Begriff
„Geldverschwendung“ ihren Unmut über diese Beschaffung zusammen. Drei Argumente
wurden vorgebracht: Erstens sprach sie dem Geschäft jegliche Berechtigung ab. Es sei
unnötig Jets zu beschaffen, wenn man von Freunden umzingelt sei. Zweitens sei der
Gripen nicht der richtige Typ, weil er im Luftpolizeidienst – seiner designierten
Hauptaufgabe – schlechte Testresultate generiert habe. Als drittes und mit Verweis auf
die Mirageaffäre wurde vorgebracht, dass das Risiko zu hoch sei, einen noch nicht
fertigentwickelten „Papierflieger“ einzukaufen. Auch von bürgerlichen Politikern wurde
Widerstand geleistet. Eine Minderheit Walter Müller (fdp, SG) sorgte sich um finanzielle
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Risiken. Mit einer Anzahlung über CHF 1 Mia. an Schweden bis zum Jahr 2016 begebe
sich die Schweiz zu stark in eine Abhängigkeit von den Vertragspartnern. Gleichzeitig
wurde die Leistungsfähigkeit des Saab-Fliegers angezweifelt. Im Rückweisungsantrag
wurde verlangt, die anderen Angebote der Hersteller EADS und Dassault ebenfalls einer
Nachevaluation zu unterziehen. Saab hatte zur Verbesserung des Jets in einzelnen
Punkten nachbessern können. Der zweite Rückweisungsantrag Fischer (glp, LU) basierte
auf der Idee einer generellen Sistierung von Kampfjetbeschaffungen. Es solle in der
gewonnenen Zeit im Rahmen der Weiterentwicklung der Armee (WEA) eine
grundsätzliche Standortbestimmung und ein Gesamtkonzept für den Einsatz der
Luftwaffe erarbeitet werden, welches Basis für zukünftige Beschaffungen sein soll. Die
Antragsteller forderten insbesondere, dass diese Beschaffung besser mit anderen
wegweisenden und strategischen Geschäften (WEA, Rüstungsprogrammen) koordiniert
wird. Die erwarteten Links-Rechts-Gegensätze zeigten sich bereits in der
Eintretensdebatte. Sämtliche Gegenanträge wurden vom geschlossen abstimmenden
bürgerlichen Block mit komfortabler Mehrheit abgewiesen. Die folgende Detailberatung
war lediglich durch eine kleine Änderung einer Minderheit Allemann (sp, BE) geprägt.
Diese wollte auf technische Vorkehrungen für die Luft-Boden-Kampffähigkeit zum
Zeitpunkt der Beschaffung noch verzichten und dadurch rund CHF 70 Mio. einsparen.
Das zentrale Argument war jedoch nicht diese Einsparung sondern sicherheitspolitische
Bedenken, welche mit Einsätzen von solchen Waffen einhergehen. Die Schweiz hat seit
1994 und der Ausmusterung der Hunter-Flotte keine solchen Waffen mehr an den
Kampfflugzeugen. Dieser Antrag blieb jedoch im Plenum chancenlos und der Vorlage
wurde mit 113 zu 68 Stimmen zugestimmt. Die Ausgabenbremse wurde mit ähnlichem
Stimmverhältnis ebenfalls gelöst. 
Das Gripen-Fondsgesetz wurde mit zwei Änderungsanträgen bekämpft. Eine Minderheit
Roland Fischer (glp, LU) wollte die Fondseinlagen auf höchstens CHF 3,126 Mia.
begrenzen. Eine Minderheit II Flach (gp, AG) wollte Kreditverschiebungen verhindern.
Die Einlagen sollten ausschliesslich für die Flugzeugbeschaffung verwendet werden und
nicht via Globalbudget für Armeeimmobilien aufgewendet werden können. Der
Vorschlag Fischer wurde auf Antrag der SiK und mit Unterstützung des
Verteidigungsministers deutlich abgelehnt, mit der Begründung er sei unnötig, da der
zu genehmigende Betrag festgeschrieben und zudem an dieses Rüstungsgeschäft
gebunden sei. Der Antrag der Minderheit Flach wurde ebenfalls abgelehnt. Die Vorlage
wurde in der Gesamtabstimmung mit 118 zu 67 Stimmen angenommen. 

Die im Herbst im Ständerat behandelte Differenzbereinigung betraf lediglich die
Ausgabenbremse, welche noch im Frühjahr am nötigen Quorum gescheitert war. Ohne
viele Wortmeldungen, jedoch nach einem Vortrag von Bundesrat Maurer, in dem er
noch offene Punkte zu klären versuchte, wurde das Geschäft auch im Ständerat
abgeschlossen und mit 27 gegen 17 Stimmen wurde auch die Ausgabenbremse gelöst.
Das Bundesgesetz über den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen wurde
in den Schlussabstimmungen mit 25 zu 17 Stimmen im Ständerat und mit 117 zu 71
Stimmen im Nationalrat angenommen. Damit nahm die Kampfjetbeschaffung zur
Umsetzung des Tiger-Teilersatzes die Hürde Parlament. 

Durch die Finanzierungslösung über das Gripen-Fondsgesetz, stand die
Flugzeugbeschaffung unter Vorbehalt eines fakultativen Referendums. Bereits vor den
Debatten um Preis und Flugzeugtyp hatte die Grüne Partei verlauten lassen, sie werde
gegen den Kauf neuer Flugzeuge das Referendum ergreifen. Noch vor der
Schlussdebatte im Ständerat hatten sich zwei Komitees gegen den Gripen gebildet. Ein
linkes um SP und GP sowie ein bürgerliches Komitee, welches vorwiegend aus GLP-
Politikern zusammengesetzt war. Dies stellte ein Novum dar: In Armeefragen hatte sich
noch nie eine bürgerliche Partei gegen ein Armeegeschäft gestellt. Die
Referendumsfrist lief ab Anfang Oktober bis zum 16. Januar 2014. Lange brauchten die
Gripen-Gegner allerdings nicht: Nach knapp zwei Monaten und rund sechs Wochen vor
Ablauf der Referendumsfrist hatte das linke Komitee 80'000 Unterschriften
beisammen. Damit zeichnete sich ab, dass eine Abstimmung bereits im Mai 2014
erfolgen dürfte. Dass das bürgerliche GLP-Komitee kaum 10'000 Unterschriften zu
sammeln vermochte und die eigene Sammelaktion abgebrochen hatte, schmälerte
dessen Wille, gegen den Gripen zu agieren nicht. Fortan bestritten die beiden Komitees
einen je eigenen Abstimmungskampf gegen den Gripen. Kurz vor Jahreswechsel
lancierte der Verteidigungsminister den Abstimmungskampf für den Gripen. Mit der
Metapher eines Chalets mit löchrigem Dach warnte Maurer fortan vor einer mangelhaft
ausgerüsteten Luftwaffe nach Ausserdienststellung der Tiger F-5 Jets. Die Gripen-
Beschaffung sei essentiell für die Sicherheit der Schweiz. Bemerkenswert am teuren
Rüstungsgeschäft war dass die Armeeführung und allen voran Bundesrat Ueli Maurer
trotz allen Unstimmigkeiten während der Typenevaluation, trotz Indiskretionen, trotz
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Gegenangeboten der unterlegenen Jet-Hersteller Dassault und EADS und ungeachtet
jeglicher Kritik am favorisierten Typen auf den schwedischen Gripen beharrte. Weder
eine Neuevaluation noch eine Prüfung von Alternativen waren jemals in Betracht
gezogen worden. Das Stimmvolk wird 2014 das letzte Wort haben. Im Verlauf der
parlamentarischen Debatte wurden neben mehreren Interpellationen und Anfragen
zwei Motionen behandelt, die im Nationalrat allerdings keine Chance hatten: Eine
Motion Kaufmann (svp, ZH) (Mo. 12.3278) aus dem Jahr 2012 wollte die neuen
Kampfflugzeuge mit einer Militärpflicht-Ersatzabgabe für Ausländer finanzieren. Mit
einer Motion Allemann (sp, BE) (Mo. 11.4021) sollte bereits seit 2011 und hinsichtlich
einer Anschaffung von neuen Jets der Fluglärm auf dem Flugplatz Meiringen (BE)
eingedämmt werden. Beide Vorstösse wurden jeweils recht deutlich abgelehnt. 34

Der Abstimmungssonntag am 18. Mai 2014, wurde nicht nur Höhe-, sondern auch
Schlusspunkt eines langwierigen Seilziehens um die Gripen-Beschaffung bzw. den
Tiger-Teilersatz. Dieses grosse Rüstungsvorhaben hatte zahlreiche Hürden zu nehmen.
Die letzte davon - der Urnengang - wurde 2013 durch den Bundesrat selbst ermöglicht,
indem als Finanzierungsgrundlage ein Fondsgesetz vorgeschlagen wurde. Erst dieser
Kniff ermöglichte es, die Finanzierung und damit sehr unmittelbar auch die
Beschaffung selbst, dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Mit der Ablehnung
des Gripen-Fondsgesetzes an der Urne wurde die aufsehenerregende
Kampfflugzeugbeschaffung erfolglos abgeschlossen.

Dass das Referendum ergriffen würde, war schon früh klar. Noch vor den
parlamentarischen Debatten Ende 2013 kündigte die Grüne Partei an, sie werde dieses
Geschäft zu verhindern suchen. Zwei Referendumskomitees hatten sich dann bereits
vor der letzten Beratung im Ständerat konstituiert, so dass einer
Unterschriftensammlung nichts mehr im Wege stand. Links-grün und die Grünliberale
Partei stellten sich je individuell an, die nötige Anzahl Unterschriften zu sammeln. Der
Erfolg liess nicht lange auf sich warten. Innert zwei Monaten und damit noch 2013, hatte
das Komitee um SP und GPS rund 80‘000 Unterschriften beisammen. Damit zeichnete
sich rasch ab, dass die Referendumsabstimmung bereits im Frühjahr 2014 abgehalten
werden konnte. Entsprechend früh erkannte auch der Verteidigungsminister den Ernst
der Lage und noch Ende 2013 stieg er in den Abstimmungskampf. Fortan standen sich
bürgerliche Gripen-Befürworter und Gripen-Gegner aus links-grünen Kreisen
gegenüber. Neu standen aber erstmals auch bürgerliche Politiker einer Armeevorlage
kritisch gegenüber: die GLP hatte sich nicht nur an der Unterschriftensammlung
beteiligt, sondern sie stellte sich fortan auch in einem Gegnerkomitee gegen die
Beschaffung der Gripen-Jets.

Erster Meilenstein war Mitte Januar 2014 die Einreichung der Unterschriften. Das links-
grüne Bündnis um SP, GPS und andere Organisationen konnte rund 100'000
Unterschriften für das Referendum zusammentragen, nur etwa 5'000 davon waren vom
grünliberalen Anti-Gripenkomitee beigesteuert worden. Da schon Mitte Mai abgestimmt
werden sollte, war die Einreichung der Unterschriften gleichzeitig der Startschuss für
den Abstimmungskampf. Sogleich wurde dieser befeuert, als es nicht nur darum ging,
ob sich die Herstellerfirma Saab an der Finanzierung der Ja-Kampagne beteiligen soll,
sondern ob dies überhaupt zulässig sei. Das Gegnerkomitee meldete sehr rasch seine
Ablehnung an. Aber auch Gripen-Befürworter standen einer finanziellen Beteiligung aus
Schweden kritisch gegenüber. Thomas Hurter (svp, SH) forderte, dass sich Saab gänzlich
aus der Abstimmungskampagne raushalte. 

Unangenehme Tage musste der Verteidigungsminister auch im Februar erleben:
Nachdem bereits der Prozess zum Typenentscheid durch verschiedene
Nebenereignisse und Indiskretionen für negative Schlagzeilen gesorgt hatte, wurden
auch im neuen Jahr geheime (und brisante) Informationen publik. So hatte sich
Verteidigungsminister Ueli Maurer in mehreren Treffen mit dem Schwedischen
Botschafter Per Thöresson ausgetauscht. Dabei soll es nicht nur um gute Kontakte
gegangen sein, sondern ganz konkret um ein Engagement Schwedens im
Abstimmungskampf. Diese Informationen hatte ein Schwedischer Radiosender
veröffentlicht, der drei Berichte des Botschafters an das Aussen- und
Verteidigungsministerium Schwedens vorliegen hatte. Der Inhalt war insofern brisant,
als dass angeblich Bundesrat Maurer selbst um Unterstützung aus Schweden gebeten
haben soll. Zwar solle sich Schweden nicht direkt in den Abstimmungskampf
einmischen, jedoch durch verschiedene Anlässe in Schweden und der Schweiz eine
positive Stimmung erzeugen. Ein Beispiel wären Journalisten-Besuche in den
Saabwerken zu Informationszwecken. Maurer musste sich in der Folge erklären und
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versuchte den Ball flach zu halten. Dass Gespräche geführt wurden konnte er nicht in
Abrede stellen, er wollte jedoch darin keine gemeinsame Kampagnenplanung sehen.
Dass er sich als Vorsteher des VBS an vorderster Front für den Gripen stark mache, sei
nicht mehr als opportun. Die Ungereimtheiten spielten den Gegnern dennoch in die
Hände und den Befürwortern wie auch dem Verteidigungsminister selbst blieb nichts
anderes übrig, als gebetsmühlenartig festzuhalten, dass der Gripen die richtige Lösung
für die Schweiz sei. Fast täglich wurde in den Zeitungen über den Gripen berichtet. 

Die Kampagnenleitung der Befürworter sollte von der CVP übernommen werden,
allerdings stellte sie sich nur zögerlich dafür zur Verfügung, denn scheinbar sah sich
Parteipräsident Darbellay mit zu wenig finanziellen Mitteln ausgestattet. Dass bis zu CHF
5 Mio. für die Befürworterkampagne aufgewendet werden sollten, liess man seitens des
Vereins für eine sichere Schweiz VSS, dem CVP-Nationalrat Jakob Büchler (SG) vorsteht,
unkommentiert. Auch diese Informationen stammten aus geheimen Berichten aus
Schweden. Beim VSS versuchte man derweil, sich von Schweden zu distanzieren. Das
Durchsickern dieser Informationen führte indes dazu, dass sich die CVP zurückzog und
nicht mehr als Kampagnenleiterin fungieren wollte. Ausschlaggebend waren unter
anderem auch verunglimpfende, persönliche Kommentare des Schwedischen
Botschafters gegen CVP-Exponenten. Im Engagement der CVP hätte man sich auf
Befürworterseite erhofft, dass Gripen-kritische Wähler in der politischen Mitte
abgeholt werden könnten. Daraus wurde nun vorerst nichts. Dass zudem die Sektion der
CVP-Frauen im Gegensatz zur Mutterpartei die Nein-Parole fasste, schien für die CVP
ebenfalls eine Hypothek darzustellen. Wer die Kampagnenleitung übernehmen sollte,
war in der Folge offen. Die CVP wollte die Volkspartei vorschicken, da es schliesslich ein
Dossier ihres Magistraten sei. Bei der SVP zeigte man sich jedoch bedeckt und
Parteipräsident Brunner (SG) stellte eine Einigung „in einigen Wochen“ in Aussicht, rund
drei Monate vor dem Abstimmungstermin, notabene.
Während auf politischer Ebene weiter gestritten wurde, führte Saab eine regelrechte
Promotionstour durch die Schweiz durch. Mitte Februar wurde an einem Anlass mit
Wirtschaftsvertretern über Kompensationsgeschäfte informiert, daneben sollte der
Gripen zu verschiedenen Gelegenheiten vorgeführt, beziehungsweise ausgestellt
werden, etwa an Ski-Weltcuprennen oder an der Mustermesse in Basel. Dies wurde den
Gripengegnern zu viel und Nationalrätin Chantal Galladé (sp, ZH) tat ihren Unmut
öffentlich kund. Dass mitunter Geld fliesse, sei in Abstimmungskämpfen normal, jedoch
sei die Omnipräsenz des Gripen-Herstellers Saab störend und eine „Einmischung aus
dem Ausland in diesem Masse bedenklich.“ Derweil und schneller als erwartet stellte
sich Ende Februar tatsächlich die SVP als neue Koordinatorin der Ja-Kampagne vor.
Angesichts des nahenden Abstimmungstermins sah sie sich in der Verantwortung. Man
habe keine Zeit mehr zu verlieren und wolle diese Abstimmung gewinnen, so SVP-
Präsident Brunner.

Etwas Aufwind erhielt der Gripen durch eine Flugzeugentführung im Raum Genf, als der
Schweiz vor Augen geführt wurde, weshalb eine intakte Luftabwehr nötig sein kann. Der
Co-Pilot einer Maschine der Ethiopian Airline hatte das eigene Flugzeug nach Genf
entführt, um in der Schweiz einen Asylantrag zu stellen – was jedoch erst nach dem
Vorfall bekannt wurde. Zuvor irrte die vollbesetzte Passagiermaschine, von zwei
Eurofighter-Jets der Italienischen Luftwaffe begleitet, über Italien, ehe sie über dem
Montblanc-Massiv von der Französischen Luftwaffe weiterbegleitet wurde und
schliesslich in Genf zur Landung gezwungen werden konnte. Dass die Schweizerische
Luftwaffe nur zu Bürozeiten operativ ist und nicht eingreifen konnte, sorgte im Ausland
für Erstaunen und in der Schweiz einerseits zur Forderung nach einem ausgebauten
Luftschirm, andererseits aber auch zu Spott und Häme. Später wurde auch die Krim-
Krise in der Ukraine als Argument für eine funktionierende Luftwaffe herangezogen.
Am 25. Februar präsentierte das Ja-Komitee seine Argumente für den
Abstimmungskampf. „Sicherheit zuerst!“ sollte als Leitmotiv die Stimmbürgerschaft
mobilisieren. Sicherheit sei die Garantie für Frieden, Freiheit und Wohlstand, so Jakob
Büchler (cvp, SG). Ab März und damit rund zwei Monate vor dem Urnengang sorgte ein
allfälliger „Plan B“ für Irritation. Aus verschiedenen Kreisen wurde kolportiert,
Bundesrat Maurer arbeite für den Fall eines Volks-Neins an einer alternativen Gripen-
Beschaffung: er wolle Gripen-Jets mieten, leasen oder über das ordentliche
Armeebudget – und damit ohne Mitsprache der Stimmbevölkerung – beschaffen. Trotz
Dementi Maurers selbst, seines Sekretariats und auch der armasuisse, hielt sich das
Gerücht über einen allfälligen „Plan B“ hartnäckig in den Medien. 
Ebenfalls Mitte März lancierte das Gegnerkomitee seinen Abstimmungskampf und
setzte vor allem auf die Kostenfrage. Man wollte die Gripen-Beschaffung nicht zu einer
Armee-Grundsatzfrage machen und auch nicht sicherheitspolitische Argumente ins
Feld führen, da man sich daraus eher weniger Chancen versprach. Vielmehr erhoffte
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man sich mit dem Slogan „Kampfjetmilliarden gegen Bildung, Verkehr oder AHV“ einen
Erfolg an der Urne. In der Zwischenzeit wurde der Tonfall im Abstimmungskampf
gehässiger. SVP-Patron Christoph Blocher hinterfragte die Finanzierung der
Gegnerkampagne, indem er den Verdacht äusserte, dass möglicherweise die beim
Typenentscheid unterlegenen Rüstungskonzerne (EADS und Dassault) Geld gegen den
Gripen einschiessen würden – dies, um bei einer Neu-Evaluation zum Zug kommen zu
können. Aus dem bürgerlichen Nein-Komitee wurde jedoch postwendend klargestellt,
man habe weder Kontakt mit anderen Rüstungsgesellschaften, noch Geld erhalten, so
etwa Beat Flach (glp, AG). Gar als absurd betitelte Chantal Galladé (sp, ZH) die Vorwürfe.

Kurz darauf bemühte sich der Sonntags Blick um einen ersten Trend in der Gripen-
Frage und stellte eine Ablehnung von über 60 Prozent fest. Trotz dieser erstmaligen
Stimmungsaufnahme zeigte sich der Verteidigungsminister gegenüber der Presse
betont gelassen und zuversichtlich. Dennoch legte er einen regelrechten Redemarathon
hin und trat von April bis zur Abstimmung im Mai an über 20 Veranstaltungen für den
Gripen auf.

Das bürgerliche Nein-Komitee wurde ab Anfang April aktiv. Man stehe für eine starke
Armee ein, sei jedoch gegen den Gripen, weil Geld und ein Konzept fehle - Argumente,
die bereits in den Parlamentsdebatten von Roland Fischer (glp, LU) vorgebracht worden
waren. In diesem Nein-Komitee waren auch die CVP-Frauen vertreten.
Über Alternativen zur Gripen-Beschaffung, also wiederum über einen „Plan B“, wurde
weiter berichtet, als sich im April auch der ehemalige Jetpilot und Nationalrat Thomas
Hurter (svp, SH), seines Zeichens Präsident der SiK-NR, über solche Pläne äusserte. Es
brauche einen „Plan B“ für den Fall, dass der Gripen an der Urne scheitern sollte. Seine
Vorstellung war die Beschaffung von zwölf Fliegern alle 15 Jahre. Eine Forderung, die
sogar von Parteikollegen kritisiert wurde. Hans Fehr (svp, ZH) gab etwa zu bedenken,
dass es ungeschickt sei, bereits vor der Abstimmung laut über Alternativen
nachzudenken. Alex Kuprecht (svp, SZ) bezeichnete die Aussage gar als „absoluten
Blödsinn“. Hurter rechtfertigte seine Idee mit dem Umstand, dass beim Urnengang
nicht für oder gegen neue Flieger, sondern nur für oder gegen die Art der Finanzierung
abgestimmt werde. Mit einer Alternativbeschaffung würde der Volkswillen – von der SVP
gemeinhin hochgehalten – also nicht umgangen. Ein erneuter Evaluationsprozess für
einen neuen Flugzeugtyp würde zudem viel zu lange dauern. Deswegen müsse man sich
für den Ersatz der Tiger-Flotte bereits zu diesem Zeitpunkt und auch unter
Berücksichtigung eines möglichen Volks-Neins Gedanken machen. 
Auch über weitere Alternativen zur Luftraumüberwachung wurde diskutiert, etwa über
den Kauf gebrauchter F/A 18 Jets der neueren Generation, die Beschaffung von Kampf-
Helikoptern, einen Ausbau der Boden-Luft-Fliegerabwehr (die ohnehin konkretisiert
werden sollte) oder über die Aufrüstung der alten Tiger Flotte. Anfang Juni wurde
bekannt, dass das VBS beabsichtige, israelische Drohnen beschaffen zu wollen. Immer
mehr wurde auch die Frage debattiert, wie die budgetierten Mittel verwendet werden
sollen, falls der Gripen an der Urne abgelehnt würde. Für Sicherheitspolitiker war klar,
dass dieses Geld der Armee gehöre, weil es über das ordentliche Armeebudget hätte
aufgebracht werden müssen. Linke Politiker hingegen sahen eine Chance, neu über die
Verteilung der ca. CHF 3 Mia. zu beraten. Ihrer Vorstellung nach sollte das Geld zu
Gunsten der Bildung, zur Sicherung der sozialen Sicherheit, des öffentlichen Verkehrs,
oder auch zu Gunsten der Entwicklungshilfe, die richtig eingesetzt friedensfördernd
wirke, eingesetzt werden. Dieser Punkt blieb freilich vorerst offen.
Als sehr unsicher musste der Erfolg der Gripen-Beschaffung ab Mitte April betrachtet
werden: Nachdem die oben genannte Sonntags Blick-Umfrage noch nicht zu Unruhe
bewogen hatte, tat dies die erste SRG-Trendumfrage des gfs.bern. Nur 42 Prozent der
Befragten sprachen sich darin für den Gripenkauf aus, ein Ergebnis, das sich fast mit
der ersten Umfrage deckte. Freilich gaben die Demografen zu bedenken, dass die
Unterschiede zwischen den Ja- und Nein-Anteilen zu gering seien, um sich bereits
festlegen zu können. Noch am selben Tag liess sich Bundesrat Maurer zitieren, er
glaube, dass sich die Stimmbevölkerung der sicherheitspolitischen Tragweite der
Gripen-Vorlage bewusst sei. Weiterhin gab sich der Verteidigungsminister kämpferisch.
Sein Engagement für den Gripen gipfelte jedoch zwischenzeitlich in einem Fiasko, als
Maurer in der Sendung „Rundschau“ des SRF zu einem Rundumschlag ausholte und kurz
sogar die Contenance verlor. Er enervierte sich derart über die Berichterstattung zum
Gripen-Kauf, dass er sich mit dem Moderator einen verbalen Schlagabtausch lieferte.
Die als einseitig kritisierte Sendung löste eine Rekordzahl an Beschwerden bei der
Ombudsstelle der SRG aus, die allerdings Ende Mai sämtlich abgewiesen wurden, da das
Sachgerechtigkeitsgebot nicht verletzt worden sei und das Publikum durchaus in der
Lage gewesen sei, sich eine eigene Meinung zum fraglichen Rundschau-Beitrag zu
bilden. Dennoch wurde auch die Sendung selbst kritisiert. So habe der ausgestrahlte
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Bericht „die hohen Anforderungen an die Ausgewogenheit, welche im Vorfeld einer
Volksabstimmung verlangt werden, nicht erfüllt.“ Zudem wurde festgehalten, dass
einige der gestellten Fragen „manchmal unnötig provokativ waren“. 
Später und mit zunehmender Nähe zum Abstimmungstermin setzte der
Verteidigungsminister im Lichte des ungewissen Abstimmungsausgangs auf warnende
Worte und beschwor die Angst vor einem ungeschützten Luftraum, ja er bediente sich
gar erpresserischer Formulierungen. „Wenn man jetzt nicht Flieger bestellt, steht man
zehn Jahre später ohne Luftwaffe da“, mahnte Maurer. Dass die „F/A 18 im Krisenfall
nicht genügen“, doppelte auch Divisionär Bernhard Müller, stellvertretender
Kommandant der Luftwaffe, nach. Doch die Stimmbevölkerung zeigte sich in der
zweiten Welle der SRG Trendumfrage unbeeindruckt. Knapp zehn Tage vor der
Abstimmung schien der Gripen noch immer nicht abzuheben: mit 44 Prozent
Zustimmung war nach wie vor nur eine Minderheit der Befragten für die
Kampfjetbeschaffung. Zudem zeichnete sich ab, dass tatsächlich die Kostenfrage
entscheidendes Argument werden dürfte. Trotz der gemäss gfs.bern bereits weit
fortgeschrittenen Meinungsbildung machten sich beide Lager zu einer Schlussoffensive
auf. Die vier Parteipräsidenten Martin Landolt (bdp, GL), Christophe Darbellay (cvp, VS),
Philipp Müller (fdp, AG) und Toni Brunner (svp, SG) – diese Parteien hatten die Ja-Parole
ausgegeben – versammelten sich in der Folge in Bern zu einer Medienorientierung, um
nochmals ihre besten Argumente vorzutragen. Der hochkarätig besetzte Anlass wurde
kurzfristig anberaumt und zeigte die Nervosität der Parteispitzen offensichtlich. Vor
dem Bundeshaus gingen sie gemeinsam symbolisch auf einer Hebebühne „in die Luft“.
Ein unglücklicher Entscheid, wie sich später herausstellen sollte. Ihre von den
Stadtberner Behörden nicht bewilligte Aktion führte nämlich zu einer Anzeige.

Einziger Lichtblick für die Befürworter war die Erfahrung, dass das Stimmvolk kaum je
eine Armeevorlage versenkt hatte. Doch auch dieser wurde am Abstimmungstag
zerschlagen. 53,4 Prozent der Stimmenden (Stimmbeteiligung: 55,5 Prozent) lehnten
das Gripen-Fondsgesetz an der Urne ab, ein Erfolg für die linken Parteien, die
zusammen mit der GLP die Nein-Parole beschlossen hatten und eine herbe Niederlage
für Verteidigungsminister Maurer, der sich über Jahre für neue Kampfjets eingesetzt
hatte. Er hielt fest, dass es ein Votum gegen den Gripen sei, nicht gegen die Armee und
wiederholte, dass nun kein „Plan B“ aus der Schublade gezogen werde. Zunächst sei das
Resultat zu analysieren, erst dann wollte der Verteidigungsminister über neue Varianten
sprechen. Er gab jedoch auch zu bedenken, dass die Diskussion über neue Kampfflieger
bald wieder beginnen müsse, zumal auch die F/A 18 Flieger irgendwann ersetzt werden
müssten. Die Linken sahen sich dagegen in ihren Bemühungen gegen das teure
Rüstungsgeschäft bestätigt und auch aus dem bürgerlichen Gegnerlager hörte man
erleichterte Stimmen. Das Resultat zeige, dass auch viele liberale und bürgerliche
Wählerinnen und Wähler den Gripen-Kauf ablehnten, so Roland Fischer (glp, LU). In
seinen Augen hätten sich die zwei Gegnerkomitees gelohnt. Aus der SVP wurde
hingegen konsterniert verkündet, dass man „jetzt erst recht in die Landesverteidigung
investieren müsse“.
Im Nachgang an die Volksabstimmung beherrschten die Fragen um die Zukunft der
Armee und der Luftwaffe den politischen Diskurs, jedoch auch und wiederholt die
Frage, was mit den frei gewordenen „Gripen Milliarden“ nun geschehen soll. Ernüchtert
musste auch der Wirtschaftsstandort Schweiz den Volksentscheid hinnehmen. Rund
500 Verträge mit 125 Unternehmen und einem Volumen von rund CHF 400 Mio. hatte
Saab im Vorfeld der Abstimmung mit Schweizer Unternehmen unterzeichnet – Anlagen,
die nun ungewiss waren. Der Rüstungskonzern Ruag befürchtete, rund 200 Stellen
streichen zu müssen, unter anderem von Mitarbeitern, die bereits seit langem auch an
Gripen-Konfigurationen arbeiteten.

Abstimmung vom 18. Mai 2014

Beteiligung: 56,33%
Ja: 1 345 726 (46,6%) 
Nein: 1 542 761 (53,4%) 

Parolen: 
– Ja: SVP, CVP(3*), FDP, BDP, GLP; Economiesuisse, SGV, SOG, AUNS, Swissmem. 
– Nein: SP, GPS, GLP (1*); SGB, VPOD, GSoA.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Das Gripen-Nein veranlasste Bundesrat Maurer schliesslich auch dazu, die
Weiterentwicklung der Armee (WEA) zu vertagen und die Botschaft erst im Herbst zu
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verabschieden. Das Reformprojekt wurde dadurch um mindestens drei Monate
verzögert. Mit der dadurch gewonnenen Zeit sollen, unter anderem, finanzielle Fragen
neu abgesteckt werden, die durch die abgelehnte Jet-Beschaffung aufkamen.
Entscheidend war dabei, ob das Armeebudget revidiert werden musste – ein zentrales
Element der WEA. 
Die allfällige Geld-Neuverteilung selbst wurde vom Verteidigungsminister
ausgeschlagen; er wollte die für den Jet-Kauf eingeplanten Mittel für andere
Rüstungsgeschäfte einsetzen und mit CHF 790 Mio. weniger als die Hälfte der
Bundeskasse zurückgeben. Dies führte zu Unstimmigkeiten innerhalb der
Landesregierung, da Finanzministerin Widmer-Schlumpf in einem Mitbericht bereits
Widerstand gegen dieses Ansinnen angekündigt hatte. Seitens der SP wurde eine ganz
neue Ausrichtung der Armee gefordert und die Gripen-Ablehnung als Chance dafür
betrachtet. Die Rückgabe der CHF 790 Mio. wurde indes von bürgerlichen Politikern
nicht goutiert. Ihrer Meinung nach „gehörte“ das Geld der Armee, gleich wie es
eingesetzt werden sollte. Es gebe „unzählige Möglichkeiten, dieses Geld zu verwenden“,
so Jakob Büchler (cvp, SG), der das Thema in der SiK-NR nochmals durchdiskutiert
wissen wollte. Im selben Zeitraum gab der Rüstungschef Ulrich Appenzeller seinen
Rücktritt bekannt, womit Ueli Maurer noch ein personelles Problem zu lösen hatte.
Appenzeller gab seinen Posten wegen „unterschiedlicher Auffassungen über die
Ausrichtung der Armasuisse und die Rolle des Rüstungschefs“ auf. 

In der Analyse der Abstimmung (Vox) wurden die ausschlaggebenden Argumente für die
Ablehnung des Gripen ermittelt. Vor allem die Gruppe der jüngeren Stimmenden und
Frauen sowie zahlreiche Mitte-Wählende und FDP-Anhänger waren gegen den
Flugzeug-Kauf. Ein Drittel der Befragten kritisierte die hohen Kosten dieses
Rüstungsgeschäfts und rund zehn Prozent gaben an, der Gripen sei nicht das richtige
Flugzeug für die Schweiz. Nochmals zehn Prozent sprachen sich dafür aus, dass erst die
Rolle der Ausgestaltung der Armee geklärt werden müsse, bevor ein solches
Rüstungsvorhaben umgesetzt werden könne. Ebenfalls knapp zehn Prozent lehnten den
Gripen wegen einer grundsätzlich ablehnenden Haltung zur Armee ab. Im unterlegenen
Ja-Lager wurden überwiegend sicherheitspolitische Argumente für den
Stimmentscheid vorgebracht. Die Politologen der Universität Zürich hielten zudem fest,
dass im Vergleich zu anderen Abstimmungen auffällig häufig die Kampagne und die
Informationspolitik der Gripen-Befürworter als Grund für ein Nein genannt wurden. So
seien auch das langwierige Auswahlverfahren, wie auch die zahlreichen
Ungereimtheiten und Indiskretionen über die gesamte Dauer aller Verfahren hinweg
ausschlaggebend für das Nein gewesen. 35

Im März war im Ständerat die Beratung einer Motion Bieri (cvp, ZG) traktandiert. Der
Motionär forderte eine Neuevaluation einer Beschaffung von Transportflugzeugen, die
für zivile und militärische Friedenseinsätze verfügbar sein sollen. Bis spätestens 2018
solle der Bundesrat einen entsprechenden Antrag in einem der jährlichen
Rüstungsprogramme stellen. Der Vorstoss wurde mit der veränderten geopolitischen
Lageentwicklung begründet. Es sei angezeigt, dass die Schweiz neben
Transporthubschraubern auch grossräumige Flugzeuge zur Verfügung habe,
beispielsweise zur Katastrophenhilfe oder für die notfallmässige Rückführung von
Schweizer Bürgerinnen und Bürgern aus Krisengebieten. Noch 2004 hatte das
Bundesparlament einen ähnlichen Rüstungsantrag abgelehnt. 
Eine Motion Savary (sp, VD) (14.4061) "Ja zu einem Transportflugzeug für
friedensfördernde Einsätze" wurde zeitgleich im Ständerat eingereicht und zusammen
mit der Motion Bieri behandelt. Zur Veranschaulichung führte Savary einen Fall aus
Libyen an, wo eine Konfliktsituation zur Schliessung der Schweizer Botschaft führte und
das diplomatische Personal nicht mit "eigenen Mitteln" repatriiert werden konnte. Die
Evakuation hatte damals unter Mithilfe ausländischer Streitkräfte ermöglicht werden
können. Dass die Situation unbefriedigend sei, betonten beide Motionäre: sie seien
auch von der Luftwaffe selbst direkt auf den Mangel an Transportflugzeugen
hingewiesen worden. VBS Vorsteher Maurer begrüsste die Vorstösse im Grundsatz,
merkte jedoch auch an, dass im Verteidigungsdepartement entsprechende Abklärungen
bereits in Gange seien. Eine Vielzahl von Fragen, vorwiegend auf Art, Reichweite und
Grösse der Flugzeuge bezogen, liess weitere Schritte jedoch noch nicht zu. Beide
Motionen wurden im Ständerat angenommen und der Grossen Kammer zur weiteren
Beratung übergeben. 36
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Im Februar 2015 stellte der Bundesrat mit der entsprechenden Botschaft das
Rüstungsprogramm 2015 (RP 15) vor und beantragte darin einen Verpflichtungskredit
über CHF 542 Mio. Drei Beschaffungen wurden vorgesehen: ein neues
Aufklärungsdrohnensystem, neue geländegängige Fahrzeuge sowie ein
Schiesssimulator-System für die Ausbildung am Sturmgewehr. Sämtliche Posten sollen
ältere Systeme, die noch in Gebrauch sind, sich jedoch am Ende ihrer Nutzungsdauer
befinden, ersetzen. So lautet auch die Einschätzung des Bundesrates, dass die
Beschaffungen aus militärischer Sicht notwendig seien, denn die Weiterverwendung
der bestehenden Systeme "sei aus technologischer und betriebswirtschaftlicher Sicht
nicht mehr vertretbar". Das beantragte Aufklärungsdrohnensystem 15 (ADS 15) soll das
noch im Einsatz stehende ADS 95 ersetzen. Die sechs neuen Drohnen "Hermes 900
HFE" des Israelischen Herstellers Elbit Systems schlagen mit CHF 250 Mio. zu Buche.
Weitere CHF 271 Mio. wurden für geländegängige Fahrzeuge veranschlagt, wobei mit
diesem Posten erst eine erste Tranche beschafft werden soll. Die rund 25-jährigen
Steyr-Daimler-Puch 230 GE werden somit schrittweise aus dem Verkehr genommen.
Ersetzt werden sie durch Mercedes-Benz G 300 CDI 4×4 Fahrzeuge, wovon vorerst 879
Stück in den Jahren 2017 bis 2022 beschafft werden sollen. Ein Schiesssimulator-
System zur gefechtsmässigen Übung bindet CHF 21 Mio. und ersetzt das veraltete
System von 1990. 500 Sets sollen beschafft werden und bis 2018 angeschafft worden
sein.
In der Sommersession hatte sich der Nationalrat mit dem Bericht zu befassen. Namens
der Mehrheit der SiK-NR beantragte Nationalrat Büchler (cvp, SG) Eintreten und griff
auch gleich Bedenken zum RP 15 auf: Es handelte sich dabei um geäusserte Vorbehalte
gegen die Israelischen Drohnen, wobei es um die grundsätzliche Ablehnung einer
Kooperation mit Israel ging. Ein Antrag, auf die Beschaffung der Drohnen gänzlich zu
verzichten, wurde in der SiK mit 16 zu 7 Stimmen abgewiesen. Eine ebenfalls
eingegangene Petition "Nein zum Kauf von Drohnen aus Israel" forderte ebenfalls,
diesen Posten fallen zu lassen, da vermutet wurde, dass eine militärische
Zusammenarbeit mit Israel in Konflikt mit der Genfer Konvention stehe. Dieser Ansicht
stand ein Schreiben der Generalsekretärin des VBS gegenüber, in welchem der SiK
versichert wurde, dass der Bezug von Rüstungsgütern eines israelischen Unternehmens
keinen Verstoss gegen die Genfer Konvention bedeute. Ebenfalls mit 16 zu 7 Stimmen
hatte die SiK in ihren Vorberatungen dem RP 15 zugestimmt. Die
Kommissionsminderheit, vertreten durch ihre Sprecherin Aline Trede (gp, BE), stellte
sich gegen das RP 15 als Ganzes. Es stehe keine Strategie dahinter, so die Einschätzung
der Sicherheitspolitiker aus SP und GPS. Trede verwies auch auf den zu jenem Zeitpunkt
noch offenen Ausgang der Weiterentwicklung der Armee und der dadurch scheinbar
unklaren Stossrichtung der Neuerungen bezüglich der Ausgestaltung der
Armeeaufgaben. Daher sei es widersprüchlich, noch "schnell, schnell"
Rüstungsgeschäfte zu tätigen. Weitere Gründe zur Ablehnung sah die Grüne auch in
finanzpolitischer Hinsicht. In weiteren Voten wurden die Haltungen der Fraktionen
dargelegt, wobei alle Parteien ausser der SP und der GPS die Vorlage unterstützen
wollten. Omnipräsent war jedoch auch die gescheiterte Kampfjetbeschaffung, die
dadurch frei gewordenen Gelder, aber auch die von bürgerlichen Abgeordneten
geäusserte Erfordernis, nach wie vor eine Lösung für den ausstehenden Tiger-Teilersatz
finden zu müssen. In der Eintretensabstimmung unterlagen die Gegner mit 53 zu 123
Stimmen, Grüne und SP stellten sich fast geschlossen gegen die Vorlage.
Die Detailberatung wurde durch drei Minderheitsanträge befeuert, die jeweils
Einsparungen vorschlugen, respektive den Verzicht auf einzelne Beschaffungen
verlangten. Eine Minderheit I (Allemann) (sp, BE) beantragte die Genehmigung des RP 15,
jedoch ohne die Aufklärungsdrohnen, eine Minderheit II (van Singer) (gp, VD) wollte das
RP 15 um einen Drittel der Geländewagen kürzen und so nur CHF 451 Mio. genehmigen
und eine Minderheit III (Voruz) (sp, VD) wollte den Umfang des RP 15 wegen des tiefen
Eurokurses anpassen und die Umrechnung der Geländewagen-Beschaffung zu einem
Franken-Euro-Kurs von CHF 1.05 statt CHF 1.25 festlegen, womit das Gesamtvolumen
des RP 15 auf CHF 478 Mio. reduziert würde. Es folgten abermals zahlreiche
Wortmeldungen, vorwiegend bezüglich der Drohnen, der Rolle des Staates Israel und
der Vereinbarkeit mit der Schweizer Neutralität, jedoch auch, ob nicht ein Hersteller
aus einem anderen Land den Auftrag erhalten könnte. Bundesrat Maurer verteidigte das
RP 15 standhaft und zusammen mit der bürgerlichen Ratsmehrheit gelang es, sämtliche
Minderheitsanträge zu überstimmen. In der Gesamtabstimmung konnte dann die
Vorlage des Bundesrates mit 130 zu 55 Stimmen durchgebracht werden, die
Ausgabenbremse wurde mit 135 zu 46 Stimmen gelöst; in sämtlichen Ausmarchungen
unterlag links-grün. 37
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In der Herbstsession befasste sich der Ständerat als Zweitrat mit dem
Rüstungsprogramm 2015. Das Geschäft war hier weniger umstritten als im Nationalrat.
Die vorberatende Kommission (SiK-SR) war einstimmig für Eintreten, schien jedoch
nicht allzu überzeugt von den Beschaffungsanträgen. So legte Kommissionssprecher
Baumann (cvp, UR) insbesondere zum Drohnenkauf eine Reihe von Fragen vor, die in
der SiK besprochen worden waren und auf Skepsis in der Kommission schliessen
liessen. Baumann fragte beispielsweise, ob das System zum Zeitpunkt des Kaufes
bereits funktioniere, ob das System vom Bazl genehmigt würde, oder weswegen nicht
dieselben Drohnen beschafft werden, wie von der deutschen Bundeswehr. Jedoch war
es dem Verteidigungsminister gelungen, auch bei der SiK des Ständerates die Bedenken
insofern zu zerstreuen, als dass keine Anträge gegen das RP 15 eingegangen waren.
Nicht restlos ausgemerzt wurden indes Vorbehalte gegenüber Israel als Vertragspartner,
respektive Verkäufer. Besonders der Umstand, dass die Schweiz keine Waffen nach
Israel liefert, jedoch aus Israel welche beschaffen will, sorgte bei einzelnen Ständeräten
für Irritation. Seitens des VBS wurde jedoch betont, dass nicht der Staat Israel Lieferant
sei, sondern ein privatwirtschaftliches Unternehmen und ferner, dass diese Drohnen
keine Waffen im engeren Sinne seien. Letztlich wollte man in der SiK noch eine
Hintertür offen halten und eine Kommissionsmotion formulieren, wonach "keine
Rüstungsbeschaffungen aus Ländern [getätigt werden sollen], an die die Schweiz kein
Kriegsmaterial liefert". Diese Option wurde mit 6 zu 6 Stimmen per Stichentscheid des
Präsidenten letztlich jedoch abgelehnt. Auch ein Antrag, den Drohnenkauf separat zu
beschliessen, wurde mit 6 zu 2 Stimmen bei 4 Enthaltungen abgelehnt. Schlussendlich
wurde jedoch der Beschluss des Nationalrates mit 7 zu 1 Stimme bei 4 Enthaltungen
unterstützt und entsprechend lautete der Antrag an das Ratsplenum.
Einer umfassenden Stellungnahme Bundesrat Maurers folgte die Eintretensabstimmung
– einstimmig wurde Eintreten beschlossen. Die Detailberatung wurde mit einem
Minderheitsantrag Savary eröffnet. Wie im Nationalrat wurde abermals versucht, den
Drohnenkauf aus dem Gesamtkredit zu lösen und das RP auf CHF 292 Mio. zu
beschränken. Doch auch im Ständerat scheiterte der Antrag mit nur 12 Unterstützenden
gegen 30 Stimmen für den Mehrheitsantrag auf Genehmigung des Gesamtpakets. Mit 35
zu 7 Stimmen wurde die Ausgabenbremse gelöst und die Gesamtabstimmung zeigte mit
31 zu 9 Stimmen bei 5 Enthaltungen ebenfalls ein deutliches Verhältnis zugunsten der
Vorlage. 38
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Gut ein Jahr nach dem Nein zur Kampfjetbeschaffung an der Urne, legte die SiK-NR
eine Kommissionsmotion vor. Für die langfristige Sicherung des Luftraumes soll der
Bundesrat dem Parlament einen Masterplan Luftraumsicherung vorlegen. Dieser soll
überdies auch die Bereiche Luftverteidigung sowie die Luftwaffe im Allgemeinen
abdecken. Die Motion griff eine Reihe von Fragen auf, die schon geraume Zeit hängig
waren. Die Ablehnung der Beschaffung von 22 Gripen-Jets stellte die Luftwaffe vor
einige Herausforderungen. So sei zu klären, welches die Kostenfolgen der
Ausserdienststellung der Tiger F5 Jets sein werden, wie die Sicherheit in der Luft in den
kommenden Jahren gewährleistet werden soll, wie die gegenwärtig noch im Einsatz
stehenden F/A-18 weiterhin instand gehalten werden können und wann eine neue
Evaluationsrunde für den Kauf neuer Kampfflugzeuge in Angriff genommen werden soll.
Der Masterplan soll auch aufzeigen, wie eine künftige Flugzeugbeschaffung zu
finanzieren wäre, sowie Auskunft darüber geben, wie die Umsetzung des beschlossenen
24-Stunden-Betriebes vonstatten gehen soll. Bestehende Dokumente deckten zwar
bereits einen Teil der Forderungen ab, jedoch sei von "Unsicherheiten für die nächsten
20 bis 25 Jahre" die Rede. Mit dem geforderten Masterplan möchte die SiK grössere
Planungssicherheit erzielen. 
Der Bundesrat teilte im Grundsatz das Anliegen einer Sicherung und Verteidigung des
Luftraumes, verwies jedoch zugleich an das bereits bestehende Konzept und weitere
sich in Arbeit befindliche Papiere, wie beispielsweise auch den neuen Bericht über die
Sicherheitspolitik in der Schweiz (der zum Zeitpunkt der Behandlung der Motion
allerdings noch ausstehend war) oder die Weiterentwicklung der Armee WEA. Insofern
befürchtete der Bundesrat einen grossen Aufwand und Doppelspurigkeiten, wenn
weitere, in seinen Augen nicht nötige, Berichte und Konzepte vom Parlament in Auftrag
gegeben würden.
In der Plenardebatte zeigte Kommissionssprecherin Glanzmann (cvp, LU) die
Beweggründe der Kommission auf und betonte, dass es auch darum ginge, den
Bundesrat unterstützen zu können, wenn es dereinst um Budgetdebatten für neue
Kampfflugzeuge gehe. Mit ihren Ausführungen gelang es, eine Mehrheit von 110 Stimmen
für die Motion zu gewinnen, 64 Nationalrätinnen und -räte (Grüne, Sozialdemokraten
und glp-Angehörige) sprachen sich dagegen aus, 2 blieben unentschieden. Bundesrat
Maurers Entgegnungen konnten die Annahme der Motion und die daraus resultierenden

MOTION
DATUM: 22.09.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

01.01.65 - 01.01.21 30ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Arbeiten nicht abwenden. Er musste auf die Beratungen im Ständerat hoffen. 39

Ständerat Hess (fdp, OW) stellte mittels Postulat zur Debatte, ob nicht an Stelle von
Transportflugzeugen die Beschaffung von Grossraumhelikoptern zu prüfen sei. Zu
Zwecken der Friedensförderung wurde bereits die Beschaffung von Flugzeugen
besprochen, jedoch abgelehnt. In einer Beschaffung von Transporthelikoptern sah der
Postulant jedoch Vorteile für Einsätze in der Schweiz, wie sie mit Flugzeugen nicht
durchgeführt werden können. Mit dem Aufbrauchen von Kreditresten des
Armeebudgets sei deren Beschaffung möglicherweise umsetzbar. In seiner Begründung
führte Hess weitere Vorteile von Helikoptern ins Feld, so können diese angesichts der
bevorstehenden Halbierung der Armee wertvolle Dienste im Sinne einer flexiblen
Mobilität leisten und beispielsweise ganze Truppenverbände rasch und
geländeunabhängig über grössere Distanzen transportieren. Auch für die
beabsichtigten Einsätze humanitärer Hilfeleistung, für welche die Flugzeugbeschaffung
diskutiert worden war, sah der Postulant Vorzüge der Helikopter. Nach der nicht
erfolgten Beschaffung der Flugzeuge sei nun die Variante Helikopter besonders zu
prüfen. Neben den an dieser Stelle auszugsweise geschilderten Argumenten brachte
Hess zudem vor, dass im Bereich Know-how bei Unterhalt und Einsatzunterstützung von
Helikoptern in der Schweiz Unternehmen ansässig sind, mit denen eine "Public-Private-
Partnership" eingegangen werden könne.
Nicht einverstanden zeigte sich der Bundesrat, der seine Stellungnahme mit dem Antrag
auf Ablehnung des Postulats abschloss. Die bestehende Flotte von insgesamt 46
Helikopter decke alle Bereiche ab. Zwar sei eine zusätzliche Beschaffung von
Grossraumhelikoptern einer Kapazitätserhöhung gleichzustellen, sie habe jedoch keine
Priorität. Diese gelte unverzichtbaren Beschaffungen wie Bodluv 2020 oder neuen
Kampfflugzeugen.
Anderer Meinung zeigte sich die Mehrheit des Ständerates, die mit 26 zu 14 Stimmen
obsiegte und das Postulat annahm. Ständerat Eder (fdp, ZG), der das Geschäft vom
ausgeschiedenen Postulanten übernommen hatte, zeigte sich in der Debatte überzeugt
davon, dass solche Helikopter einen Gewinn für die Armee und deren Luftmobilität
bedeuten würden. Der Sicherheitspolitiker konnte mit zwei budgetbezogenen
Argumenten überzeugen: Erstens sei der Vorstoss, als Postulat gehalten, lediglich ein
Prüfauftrag, weswegen eine Annahme noch keinen Beschaffungsauftrag bedeute. Und
zweitens böte der zu erstellende Bericht eine Grundlage, um in weiteren Prozessen
über den Einsatz von Kreditresten zugunsten von Grossraumhelikoptern zu befinden.
Diese Kreditreste betrügen gegenwärtig mehrere hundert Millionen Franken und
könnten dergestalt eingesetzt werden, dass sie keinem anderen Rüstungsvorhaben im
Wege stünden. Verteidigungsminister Maurer hatte sich in der Plenardebatte erneut
und vergeblich gegen das Postulat gestellt. Im Rahmen der Vorabklärungen der
Beschaffung von Transportflugzeugen seien Überlegungen zu Helikoptern auch
gemacht, jedoch verworfen worden. Dass Kreditreste für eine allfällige Beschaffung in
die Hand genommen werden könnten, sei ein Fehlurteil und daher kein stichhaltiges
Argument. 40
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Zivildienst und Dienstverweigerung

Am 5. Januar 2012 reichte die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) die
Volksinitiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht» ein. Ziel der Initiative ist es, die
Militärdienstpflicht aufzuheben und das gegenwärtige Modell durch eine
Freiwilligenmiliz zu ersetzen. Der Bundesrat beantragte den Räten, die Initiative Volk
und Ständen zur Ablehnung zu empfehlen. Die Initiative ist das dritte Vorhaben dieser
Art, nachdem 1989 die Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne Armee und für eine
umfassende Friedenspolitik» und 2001 die Volksinitiative «Für eine glaubwürdige
Sicherheitspolitik und eine Schweiz ohne Armee» beide an der Urne abgelehnt wurden.
Anfang Dezember 2012 äusserten sich die Nationalräte zum Begehren. Vier Varianten
standen zur Diskussion: Eine Kommissionsmehrheit unterstützte die Position der
Regierung und wollte die Initiative zur Ablehnung empfehlen, eine Minderheit I
Allemann (sp, BE) wollte die Abstimmung mit Empfehlung auf Annahme und ohne
Gegenentwurf vors Volk bringen, eine Minderheit II von Graffenried (gp, BE) schlug als
Gegenvorschlag eine allgemeine Dienstpflicht für alle Schweizerinnen und Schweizer
vor (10 wöchiger Dienst bei der Armee oder der Feuerwehr) und eine Minderheit III
Hiltpold (fdp, GE) schlug ebenfalls einen Bürgerdienst vor. Dieser wäre für Schweizer
obligatorisch und für Schweizerinnen freiwillig und könnte ebenfalls bei Armee oder
Feuerwehr, aber auch bei der Polizei, beim Grenzwachtkorps, bei der Sanität oder gar
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beim Strafvollzug geleistet werden.Der Nationalrat hatte sich einer langen Diskussion
mit vielen Rednern zu stellen. Die Positionen waren allerdings deutlich:Bürgerliche
Politiker lehnten die Initiative klar ab und die Ratslinke stand für die Initiative ein. Die
häufigsten Pro-Argumente fügten sich in die generelle Debatte um die Reduktion der
Armeebestände, wie sie im Armeebericht 2010 skizziert und beschlossen wurde, ein.
Zudem wurde wiederholt auf die seit dem Ende des Kalten Krieges veränderte
sicherheitspolitische Lage in Europa verwiesen. So sei es nicht mehr zeitgemäss ein
Massenheer zu betreiben und vielmehr angebracht, die Streitkräfte nach Vorbild
zahrleicher OECD-Staaten zu redimensionieren. Die Gegner der Initiative hoben
dagegen den Verfassungsauftrag der Armee hervor und befürchteten eine zu starke
Beschneidung der Einsatzfähigkeit. Eine Freiwilligenmiliz verkäme zu einem
Auffangbecken für Arbeitslose oder Rambos. Zudem sei die Armee gegenwärtig in der
Bevölkerung gut verankert und die gesellschaftliche Durchmischung des Landes sei in
der Armee gut widerspiegelt. Bundesrat Maurer stellte zum Schluss der zweitägigen
Debatte fest, dass die abzulehnende Initiative sicherheitspolitisch in keiner Art und
Weise genüge und dass sie staatspolitisch in die falsche Richtung gehe. Der Rat folgte
schliesslich dem Bundesrat und empfahl die Abstimmung zur Ablehnung. Die Ratslinke
unterlag den bürgerlichen Kräften mit 56 zu 121 Stimmen. Die bereits von der SiK-NR
abgelehnten Minderheitsanträge hatten auch im Rat keine Chance. Der Ständerat wird
sich 2013 mit der Vorlage befassen. 41

Bevölkerungsschutz

Im Sicherheitspolitischen Bericht 2010 hatte der Bundesrat die Schaffung des
Sicherheitsverbundes Schweiz (SVS) skizziert. Anfang Januar 2011 wurden vom
Bundesrat die Meilensteine für den Aufbau dieses Verbundes bekannt gegeben. Im
Zentrum stand die Frage, wie die Mittel von Bund und Kantonen effizient und effektiv
zusammenwirken können. Der Steuerungsausschuss setzt sich auf Verwaltungsstufe
paritätisch aus Vertretern von Bund und Kantonen zusammen. Einsitz haben seitens des
Bundes die Direktoren des Bundesamtes für Polizei (fedpol), des Nachrichtendienstes
des Bundes (NDB), des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz (BABS), der Chef
Sicherheitspolitik des VBS, der Chef des Armeestabes sowie der Chef des
Lenkungsausschusses Intervention Naturgefahren (LAINAT). Die Kantone sind durch die
Generalsekretäre der Kantonalen Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD)
und der Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr RK MZF sowie die
Präsidenten der Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz (KKPKS),
der Schweizerischen Konferenz der Kantonalen Verantwortlichen für Militär,
Bevölkerungsschutz und Zivilschutz (KVMBZ), den Präsidenten der Instanzenkonferenz
und schliesslich den Präsidenten der Schweizerischen Vereinigung Städtischer
Polizeikommandanten (SVSP) vertreten. Im Juni des Berichtsjahres traf sich die
politische Plattform des SVS erstmals. Dieses oberste Gremium des SVS konstituierte
sich aus Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Bundesrat Ueli Maurer, der damaligen
KKJPD-Präsidentin Karin Keller-Sutter sowie Hans Diem, dem Präsidenten der RK MZF.
Der SVS hat zum Ziel, die Leistungsfähigkeit in der polizeilichen Gefahrenabwehr sowie
zur Bewältigung von Katastrophen und Notlagen zu verbessern, indem die Mittel von
Bund, Kantonen, Gemeinden und Dritten noch besser aufeinander abgestimmt und im
Einsatz koordiniert werden. 42
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